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Das Wort des Präsidenten

Wir	alle	müssen	Botschafter	sein!	Botschaf
ter	 für	 unseren	Berufsstand.	Wir	müssen	
immer	wieder	möglichst	vielen	Leuten	er	
	klären,	 was	 wir	 eigentlich	 tun,	 welchen	
redlichen	Geschäften	wir	nachgehen,	wie	
wir	 auch	 hart	 arbeiten	 müssen	 und	 der		
Verdienst	manchmal	gar	nicht	so	sicher	ist!

Und	immer	wieder	müssen	wir	auch	darle
gen,	dass	es	eigentlich	die	Schweiz	ist,	die	
die	 Grundlage	 für	 unser	 Wirken	 darstellt,	
und	 nicht	 bloss	 die	 steuerliche	 Situation.	
Die	Schweiz,	ein	wunderschön	gelegener,	
unabhängiger	und	solider	Staat,	mit	grosser	
Werttradition	und	mit	eigener	Währung.

Dies	 darzustellen	 hat	 das	 Kunsthaus	 Zug		
gewagt.	 Es	 hat	 den	 Berliner	 Künstler	 Till		
Velten	auf	den	Weg	geschickt,	die	Stadt	Zug	
zu	erkunden	und	den	Themen	Wohn	und		
Arbeitsort,	alltägliche	Beschäftigungen,	Re	
ligiösität	und	Geld	nachzugehen.	So	ist	eine		
Auseinandersetzung	 mit	 Wirtschaft	 und	
Ethik,	Kapitalismus,	Spiritualität	und	Kultur	
entstanden.	Namhafte	Zuger	Unternehmen	
und	deren	Exponenten	standen	hierbei	den	
vielfältigen	und	zum	Teil	bohrenden	Fragen	
des	Künstlers	Red	und	Antwort.

Mit	diesen	Interviews	ist	eine	neutrale	und	
sachliche	 Darstellung	 über	 den	 Handels	
und	Finanzplatz	Zug	entstanden,	also	eine	
Botschaft	nach	Aussen.	Eine	nachahmens
werte	Idee,	die	auch	Sie	in	Ihrem	Umkreise	
aufnehmen	und	fördern	können.

(Quelle: Peter Rupper, Präsident)
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VORStAND/GeSCHÄFtSFÜHRuNG

RemiNDeR

Anmeldung zur Weiter-
bildung 2008/2009

Mit	Schreiben	vom	19.	Oktober	2007	haben	
wir	 alle	 unsere	berufsmässig	 tätigen	Mit
glieder	 aufgefordert,	 sich	 bis	 spätestens		
30.	 November	 2007	 für	 eine	 auf	 unserer		
Website	 www.vqf.ch	 publizierten	 Weiter	
bildungsveranstaltung	verbindlich	anzumel
den.	

Bis	heute	haben	sich	rund	2/3	unserer	Mit
glieder	 angemeldet.	 Wir	 bitten	 auch	 die		
restlichen	 Mitglieder,	 weche	 sich	 noch		
nicht	angemeldet	haben,	dies	in	den	näch
sten	Tagen	via	Internet	zu	tun.	

Für	Fragen	im	Zusammenhang	mit	der	An
meldung	steht	Ihnen	Frau	Johanna	Rohrer	
jederzeit	gerne	zur	Verfügung.	Sie	erreichen		
Sie	 zu	 den	 gewohnten	 Bürozeiten	 unter	
der	 Telefonnummer	 +41	 (0)41	 763	 28	 20	
oder	via	Email	unter	seminar@vqf.ch.

Besten	 Dank	 für	 Ihre	 Bemühungen.	 Wir	
freuen	uns,	Sie	schon	bald	in	einem	unserer		
Seminare	begrüssen	zu	dürfen.	

(Quelle: Geschäftsleitung)

Schon	mehrmals	wurde	in	VQFAktuell	Bei	
trägen	auf	Unterstellungsfragen	im	Zusam	
menhang	mit	 Investmentgesellschaften,		
Fondsvertriebsträgern	 und	 Versicherungs
vermittlern	eingegangen.	Unklar	war	zum	
einen,	welche	dieser	Tätigkeiten	überhaupt		
als	GwG	relevant	zu	betrachten	sind	und	zum	
anderen,	welches	die	hierfür	 zuständige		
Aufsichtsorganisation	 ist.	 Da	 auch	 nach	
Inkrafttreten	 zweier	 wichtiger	 Gesetze,	
nämlich	des	 revidierten	Versicherungsauf
sichtsgesetzes	 (VAG)	 und	 des	 Kollektiv	
anlagengesetzes	(KAG)	die	Unterstellungsfra	
gen	in	diesem	Zusammenhang	nicht	restlos		
geklärt	werden	konnten,	hat	sich	der	VQF	
mit	Bern	in	Verbindung	gesetzt,	um	seinen	
Mitgliedern	 die	 aktuelle	 Unterstellungs
praxis	 der	 Kontrollstelle	 bzgl.	 Investment
gesellschaften,	Fondsvertriebsträgern	und	
Versicherungsvermittlern	darzustellen.		

Praxis	 der	 Kontrollstelle	 bzgl.	 Invest-
mentgesellschaften:	
Noch	bis	vor	kurzem	behandelte	die	Kon
trollstelle	 Investmentgesellschaften	 in	ge	
schlossener	Form	in	ihrem	Unterstellungs
kommentar	 grundsätzlich	 als	 FI	 im	 Sinne	
Art.	 2	 Abs.	 3	 GwG	 und	 zwar	 unabhängig		
davon	 ob	 sie	 börsenkotiert	 waren	 oder	
nicht	und	unabhängig	von	der	Natur	der	von	
ihnen	herausgegebenen	Aktien.	Aufgrund	
des	am	1.	Januar	2007	in	Kraft	getretenen	
Bundesgesetzes	über	kollektive	Kapitalan
lagen	(KAG)	musste	diese	Praxis	nun	jedoch	
angepasst	werden:	Die	vom	KAG	geschaf
fenen,	 neuen	 Rechtsformen	 (wie	 insbe
sondere	 die	 Investmentgesellschaft	 mit	
festem	und	variablem	Kapital	und	die	Kom
manditgesellschaft	 für	 KKA)	 unterstehen		
nämlich	neu	grundsätzlich	der	prudentiellen		
Aufsicht	 der	 EBK	 und	 bedürfen	 somit		
einer	Bewilligung	dieser	Aufsichtsbehörde.		
Mit	 der	 Inkraftsetzung	 des	 KAG	 musste		
deshalb	 auch	 der	 Geltungsbereich	 des	
GwG	nach	Art	2	Abs.	2	GwG	entsprechend	
angepasst	und	auf	die	neuen	Rechtsformen		
des	 KAG	 ausgedehnt	 werden.	 In	 Ihrem	
Entwurf	für	eine	revidierte	Geldwäscherei
verordnung	(GwV	EBK),	welche	die	EBK	im	
Sommer	2007	 in	die	Vernehmlassung	ge
geben	hat,	stellt	sie	klar,	dass	sie	bei	allen	
ihr	nach	dem	KAG	unterstellten	Anlageve
hikeln	(auch)	für	die	Geldwäschereiaufsicht	
alleine	und	umfassend	zuständig	ist,	womit	
für	 eine	 Unterstellung	 dieser	 prudentiell	

überwachten	Tätigkeiten	unter	Art.	2	Abs.	
3	GwG	kein	Platz	mehr	bleibt.	Selbstredend	
gilt	dies	natürlich	nicht	für	kollektive	Kapi
talanlageformen,	 welche	 nicht	 dem	 KAG		
unterstellt	 sind.	 Diese	 fallen	 grundsätz
lich	 (nach	 wie	 vor)	 in	 den	 Anwendungs
bereich	 von	 Art.	 2	 Abs.	 3	 GwG	 und		
müssen	sich	deshalb	einer	SRO	anschlies
sen	oder	eine	Bewilligung	der	Kontrollstelle	
einholen.	In	besonderer	Weise	gilt	dies	für		
Investmentgesellschaften	 in	 Form	 von		
Aktiengesellschaften	nach	Art.	2	Abs.	3	KAG,	
welche	 an	 einer	 Schweizer	 Börse	 kotiert		
sind	oder	ausschliesslich	qualifizierte	Anleger		
und	 Namenaktien	 haben.	 Diese	 Vehikel		
dienen	 der	 kollektiven	 Kapitalanlage	 und		
sind	somit	Finanzintermediäre	nach	Art.	2		
Abs.	3	lit.	e	GwG.	Von	einer	Unterstellung	
unter	 das	 KAG	 wurde	 bei	 diesen	 Invest
mentgesellschaften	verzichtet,	weil	Anleger,		
welche	 in	 diese	 Instrumente	 investieren,		
den	 besonderen	 Schutz	 dieses	 Gesetzes	
nicht	benötigen.	Es	handelt	sich	ent	weder		
um	qualifizierte,	d.h.	weniger	schutzbedürf	
tige	Anleger,	oder	aber	um	solche,	denen		
die	 Bestimmungen	 der	 Börse	 bereits		
genügend	 Schutz	 geben.	 Diese	 Gründe	
können	 jedoch	einen	Verzicht	 auf	die	Un
terstellung	unter	das	Geldwäschereigesetz	
nicht	rechtfertigen,	denn	dieses	Gesetz	be
zweckt	keinen	Anlegerschutz.	Bleibt	anzu
merken,	dass	die	Mehrzahl	der	kollektiven	
Anlageformen,	welche	dem	KAG	nicht	un
terstellt	 sind,	 gemäss	 Wortlaut	 des	 GwG		
und	bisheriger	Praxis	der	Kontrollstelle	auch	
nicht	 dem	 GwG	 unterstellt	 sind.	 Dies	 gilt	
insbesondere	für	Einrichtungen	der	berufli
chen	Vorsorge,	Sozialversicherungseinrich
tungen	 und	 Ausgleichskassen,	 öffentlich
rechtliche	 Körperschaften	 und	 Anstalten	
sowie	Holdinggesellschaften.

Praxis	der	Kontrollstelle	bzgl.	Vertriebs-
trägern	von	kollektiven	Kapitalanlagen:
Neben	den	erwähnten	Anlagevehikeln	sind	
auch	die	Vermittler	von	kollektiven	Kapital	
anlagen	(die	sog.	Vertriebsträger)	dem	KAG		
unterstellt	und	bedürfen	einer	Bewilligung	
der	EBK	(siehe	Art.	13	Abs.	4	i.V.m.	Art.	19	
KAG).	 Anders	 als	 die	 eigentlichen	 kollek	
tiven	 Anlageformen	 unterstehen	 die	 Ver
triebsträger	neben	dem	KAG	nicht	 (mehr)	
gleichzeitig	noch	dem	GwG.	So	wurde	die	
ursprüngliche	Unterstellung	der	Vertriebs
träger	 als	 FI	 gemäss	 Art.	 2	 Abs.	 3	 lit.	 d	

Zusammenfassung der Unterstellungspraxis der Kontrollstelle für Investment- 
gesellschaften, Fondsvertriebsträger & Versicherungsvermittler

aGwG	bereits	im	Rahmen	der	Totalrevision		
des	 Bundesgesetzes	 über	 die	 Aufsicht	
über	Versicherungsunternehmen	(VAG)	per		
1.	Januar	2006	aufgehoben	und	diese	Be	
stimmung	ersatzlos	gestrichen.	Eine	Bewil
ligungspflicht	 der	 Vertriebsträger	 besteht	
somit	einzig	gemäss	KAG.	Die	EBK	über
wacht	 diese	 Dienstleister	 nicht	 bezüglich	
GwG.	Vertriebsträger,	die	neben	dieser	Tätig	
keit	noch	weitere,	dem	Art.	2	Abs.	3	GwG	
unterstellte	Tätigkeiten	(z.B.	die	klassische		
Vermögensverwaltung	oder	Dienstleistungen		
für	den	Zahlungsverkehr)	ausüben,	müssen		
sich	deshalb	einer	SRO	anschliessen	oder	
eine	Bewilligung	der	Kontrollstelle	einholen,		
sofern	 sie	 ihre	 Tätigkeiten	 berufsmässig	
ausüben.	

Praxis	der	Kontrollstelle	bzgl.	Versiche-	
rungsvermittlern:	
Bezüglich	 Versicherungsvermittlern	 prä
sentiert	sich	die	gegenwärtige	Rechtslage	
wie	 folgt:	Mit	 dem	am	1.	 Januar	 2006	 in	
Kraft	getretenen	totalrevidierten	VAG	wer
den	 die	 Versicherungsvermittler	 neu	 der	
Aufsicht	 des	 Bundesamtes	 für	 Privatver
sicherungen	 (BPV)	 unterstellt.	 Als	 unge
bundene	 Vermittler	 unterliegen	 sie	 einer	
Registrierungspflicht,	 während	 sie	 als	 ge
bundene	Vermittler	ein	Registrierungsrecht	
haben.	Gleichzeitig	wurde	im	Rahmen	der	
Revision	des	VAG	eine	Teilrevision	des	Art.	
2	Abs.	2	lit.	c	GwG	vorgenommen	und	die		
Versicherungsvermittler	in	die	Kategorie	der		
spezialgesetzlich	beaufsichtigten	Finanzin	
termediäre	 aufgenommen.	 Da	 das	 BPV	
diese	GwGAufsicht	 jedoch	dazumal	nicht	
wahrnehmen	 wollte	 bzw.	 konnte,	 hat	 sie	
sich	 entschieden,	 beim	 Bundesrat	 zu	 be
antragen,	die	Inkraftsetzung	der	Änderung	
von	 Art.	 2	 Abs.	 2	 lit.	 c	 GwG	 vorläufig	 zu		
sistieren,	 was	 auch	 geschehen	 ist.	 Dies		
hatte	zur	Folge,	dass	die	Tätigkeit	der	reinen		
Versicherungsvermittlung	 nicht	 GwGrele
vant,	 sondern	 nur	 registrierungspflichtig	
wurde	 und	 dass	 Versicherungsvermittler		
wie	bis	anhin	für	finanzintermediäre	Dienst
leistungen	 im	 Sinne	 Art.	 2	 Abs.	 3	 GwG,		
welche	in	berufsmässigem	Umfang	erbracht		
wurden,	 einer	 Bewilligung	 der	 Kontroll
stelle	 oder	 eines	 Anschlusses	 an	 eine	
SRO	 bedurften.	 Mit	 der	 baldigen	 Inkraft	
setzung	 des	 FINMAG	 dürfte	 durch	 eine	
erneute	 Revision	 von	 Art.	 2	 Abs.	 2	 lit.	 c		
GwG	die	Unterstellung	der	Versicherungs

vermittler	 unter	 das	 GwG	 definitiv	 rück	
gängig	gemacht	werden.	FI	die	also	sowohl		
als	 Versicherungsvermittler	 tätig	 sind,	 als	
auch	 Tätigkeiten	 im	 Sinne	 Art.	 2	 Abs.	 3	
GwG	 anbieten,	 dürften	 bis	 auf	 weiteres	
sowohl	dem	BPV	unterstellt	sein	 (für	 ihre	
Tätigkeit	 als	 Versicherungsvermittler)	 als	
auch	 der	 Aufsichtsorganisation	 von	 Kon
trollstelle	 und	 SRO	 (für	 ihre	 Tätigkeiten	
gem.	Art.	2	Abs.	3	GwG).

(Quelle: Thomas Burkhard, Leiter Compliance)

FACHStelle

Genehmigte Statuten 
vom 18. Juni 2007

Der Teilrevision der Statuten des 
VQF haben sowohl die Generalver-
sammlung als auch die Kontrollstelle  
zugestimmt.

Der	Teilrevision	der	Statuten	wurde	anläss
lich	 der	 8.	 ordentlichen	 Generalversamm
lung	vom	18.	Juni	2007	unter	Vorbehalt	der		
Genehmigung	durch	die	Kontrollstelle	ohne		
Gegenstimme	 mit	 einer	 Enthaltung	 zuge
stimmt.	In	der	Zwischenzeit	ist	nun	auch	die		
Genehmigung	der	Kontrollstelle	eingegan
gen.	Somit	sind	die	neuen	Statuten	(Fassung		
vom	18.	Juni	2007),	welche	unter	«Links	–	
GwG»	von	unserer	Homepage	abrufbar	sind,	
ab	 sofort	 rechtsgültig.	 Bitte	 ergänzen	 Sie	
Ihren	Mitgliedschaftsordner	entsprechend.		
Besten	Dank	für	Ihre	Kenntnisnahme.

(Quelle: Patrick Rutishauser, Geschäftsführer)

StAtuteN VQF

Das	Eidgenössische	Finanzmarktaufsichts
gesetz	(FINMAG)	hat	die	parlamentarischen		
Hürden	unbeschadet	überwunden.	Es	ist,		
wie	 bereits	 an	 den	 Weiterbildungsver	
anstaltungen	des	VQF	ausgeführt	wurde,		
im	Wesentlichen	ein	Organisationsgesetz,		
das	 die	 Grundsätze	 der	 Regulierung,	 die		
Aufsichtsinstrumente,	die	Zusammenarbeit		
zwischen	den	Behörden	und	die	Finanzie
rung	 regelt.	 Die	 Referendumsfrist	 ist	 per	
11.10.2007	 unbenutzt	 abgelaufen,	 womit	
das	 Gesetz	 auf	 den	 01.01.2009	 in	 Kraft		
treten	wird.	

Der	 VQF,	 wie	 alle	 anderen	 Selbstregu	
lierungsorganisationen	 (SRO’s),	 werden		
somit	–	dies	ist	mittlerweile	restlos	geklärt	–		
wie	 die	 Banken	 und	 die	 Versicherungen	
neu	 der	 FINMA	 angehören	 (integrierte		
Finanzmarktaufsichtsbehörde).	Aufmerksam		
verfolgt	 haben	 wir	 die	 Entwicklung	 der	
Organisation	dieser	neuen	Behörde.	Auch	
durch	 unser	 Zutun	 ist	 nun	 mittlerweile		
geklärt,	 dass	 eine	 sektorielle	 Beaufsichti
gung	nach	Branchen	bzw.	nach	«Banken»,	
«Versicherungen»	 und	 «Übrige»	 umge
setzt	werden	soll.	Ein	eigener	Geschäfts
bereich	 mit	 der	 Bezeichnung	 «Märkte»	
beaufsichtigt	 die	 GwGSRO’s,	 Kollektive	
Kapitalanlagen,	 Vermittler,	 Vertriebsträger	
u.a..	 Dies	 heisst,	 dass	 unser	 derzeitiges	
Aufsichtsorgan,	 die	 Kontrollstelle	 für	 die	
Bekämpfung	der	 Geldwäscherei,	 in	 ange
passter	 Form	 als	 Aufsichtsorgan	 GwG
SRO	 in	 den	 Geschäftsbereich	 «Märkte»	
der	FINMA	einbezogen	wird.	Wir	begrüs
sen	diese	Organisation,	die	ebenfalls	auf	
den	01.01.09	in	Funktion	treten	wird.

Bereits	heute	sind	Vorboten	einer	engeren	
Koordination	zwischen	den	verschiedenen	
Finanzbereichen	erkennbar,	indem	nämlich	
erst	 kürzlich	 die	 SRO’s	 von	 der	 Schwei
zerischen	 Bankiervereinigung	 eingeladen	
wurden	 zum	 Revisionsentwurf	 der	 VSB	
(Standesregelung	der	Sorgfaltspflichten	der		
Banken)	Stellung	zu	nehmen.	Derartige	Sy
nergien	sind	sehr	zu	begrüssen	und	erste		
Früchte	 der	 neuen	 integrierten	 Finanz
marktaufsicht.

Am	16.01.2008	hat	der	Bundesrat	zudem	
sieben	Mitglieder	in	den	Verwaltungsrat	der		
FINMA	 (VR	 FINMA)	 gewählt.	 Im	 Herbst	

dieses	Jahres	soll	das	Gremium	mit	einer	
Ergänzungswahl	 um	 zwei	 Mitglieder	 ver
grössert	werden.	Der	VR	FINMA	verant
wortet	die	strategischen	Ziele	der	Behörde		
zuhanden	 des	 Bundesrates,	 entscheidet		
über	Geschäfte	grosser	Tragweite,	erlässt		
Verordnungen	 und	 Rundschreiben,	 über	
wacht	die	Geschäftsleitung	und	sorgt	für	die		
notwendigen	 internen	 Kontrollen.	 Zudem		
entscheidet	 der	 VR	 FINMA	 (vorbehältlich	
der	 Genehmigung	 durch	 den	 Bundesrat)	
über	die	Besetzung	der	Position	der	Direk
torin	oder	des	Direktors,	welcher	z.Zt.	durch	
öffentliche	 Ausschreibung	 gesucht	 wird.	
Mitglieder	des	VR	FINMA	sind:

Eugen	Haltiner,	Präsident
Peter	V.	Eckert,	Vizepräsident
Anne	Héritier	Lachat,	Mitglied
Charles	Pictet,	Mitglied
Sabine	Kilgus,	Mitglied
Bruno	Porro,	Mitglied
Prof.	JeanBaptiste	Zufferey,	Mitglied

(Quelle: Peter Rupper, Präsident, 

Patrick Rutishauser, Geschäftsführer)

Stand FINMAG und FINMA

Wir freuen uns auf eine 
gute Zusammenarbeit

Im	Sekretariat	hat	eine	neue	Sachbearbei
terin	–	Frau	Martina	Brost		–	ihre	Tätigkeit	
per	 01.	 November	 2007	 aufgenommen.	
Sie	 ist	 zuständig	 für	 die	Bearbeitung	der	
Mutationsgesuche	der	Mitgliederdossiers.		

Am	01.01.2008	konnten	wir	zudem	Herrn	
Bruno	 Bleisch	 als	 neuen	 Mitarbeiter	 des	
VQF	gewinnen.	Vorbehältlich	der	Akkredi
tierung	durch	die	Kontrollstelle	wird	er	als	
Interner	 Prüfer	 (INTPR)	 für	 den	 VQF	 tätig	
werden.	Mit	der	Aufstockung	des	Reviso
rats	auf	4	INTPR	entspricht	der	VQF	einem	
mehrfach	 geäusserten	 Mitgliederwunsch.	
Herr	 Bleisch	 ist	 dipl.	 Wirtschaftsprüfer,	
wohnhaft	in	Zug,	und	blickt	auf	eine	mehr
jährige	und	sehr	erfolgreiche	Berufskarriere		
zurück.	Zuletzt	war	er	Partner	einer	renom	
mierten,	grossen	schweizerischen	Revisions	
gesellschaft,	 wo	 er	 schwergewichtig	 in	
der	Banken	und	damit	auch	 in	der	GwG	
Revision	 tätig	 war.	 Wir	 freuen	 uns	 sehr,	
Herrn	Bleisch	an	Bord	des	VQF	begrüssen	
zu	dürfen.		

(Quelle: Geschäftsleitung)
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Aus der Praxis der Aufsichtskommission: Behebung von bei GwG-Kontrollen festgestellten Sorgfaltspflichtsverletzungen  
und organisatorische Vorkehrungen

AuFSiCHtSkOmmiSSiON

Bei der Behandlung von Sanktions
fällen stellt die Aufsichtskommis
sion regelmässig fest, dass einzelne  
Mitglieder, nachdem bereits bei  
früheren GwGKontrollen Sorgfalts 
pflichtsverletzungen festgestellt  
wurden, nicht die notwendigen Vor 
kehrungen zur Behebung der fest
gestellten Beanstandungen in den  
geprüften GwGFiles oder zur Ver 
meidung gleichartiger Beanstandun
gen in anderen GwGFiles treffen. 

Die	Aufsichtskommission	möchte	deshalb	
anhand	eines	Beispielfalles*	die	Relevanz	
der	 Behebung	 von	 festgestellten	 Sorg-
faltspflichtsverletzungen	und	des	 rich-
tigen	 Verhaltens	 in	 organisatorischer	
Hinsicht	nach	der	Feststellung	von	Ver-
stössen	gegen	Mitgliedschafts	und	Sorg
faltspflichten	verdeutlichen.	

Sachverhalt
Im	 Beispielfall	 wurden	 beim	 fraglichen	
Mitglied	bei	der	GwGKontrolle	im	Jahre 
2005	diverse	Sorgfaltspflichtsverletzungen	
in	 einigen	 der	 geprüften	 GwGFiles	 fest
gestellt.	Da	bei	früheren	GwGKontrollen		
keine	 Sorgfaltspflichtsverletzungen	 fest
gestellt	wurden,	insgesamt	noch	keine	sehr		
umfangreichen	 Beanstandungen	 vorlagen		
und	das	Mitglied	bis	zur	Nachkontrolle	 im	
Frühjahr 2006	die	fraglichen	Beanstandun	
gen	fast	vollständig	bereinigt	hatte,	wurde		
von	 der	 Eröffnung	 eines	 Sanktionsverfah
rens	gegen	das	Mitglied	–	unter	Gesamt	
würdigung	 der	 Umstände	 des	 konkreten		
Einzelfalles	–	abgesehen.	Bei	den	noch	nicht	
bereinigten	Beanstandungen	legte	das	Mit
glied	dem	Prüfer	gegenüber	(durch	Vorlage	
von	Schreiben	an	die	Kunden)	plausibel	dar,	
dass	 es	 die	 entsprechenden	 Dokumente	
nach	Durchführung	der	GwGKontrolle	von	
den	Kunden	bereits	angefordert	hatte,	diese		
ausstehenden	Dokumente	 jedoch	bis	zur	
Nachkontrolle	noch	nicht	beim	Mitglied	ein	
getroffen	waren.	Im Jahre 2007	wurde	er
neut	 eine	 GwGKontrolle	 beim	 fraglichen	
Mitglied	durchgeführt,	anlässlich	welcher	
festgestellt	wurde,	dass	die	bei	der	Nach
kontrolle	 im	 Frühjahr	 2006	 noch	 ausste	
henden	 Dokumente	 weiterhin	 fehlten.		
Ebenfalls	 mussten	 teilweise	 gleichartige		
Sorgfaltspflichtsverletzungen	 (Verstösse		
gegen	dieselben	Reglementsbestimmungen		

wie	bei	der	GwGKontrolle	im	Jahre	2005)	
in	anderen,	noch	nie	geprüften	GwGFiles	
festgestellt	werden.	

Nicht	zielführende	Einreden	und	Einwen-
dungen	(keine	Befreiung	von	der	Pflicht	
zur	Einhaltung	von	Sorgfaltspflichten)
Aufgrund	 dieses	 Sachverhaltes	 wurde	 im	
Jahre	2007	ein	Sanktionsverfahren	gegen		
das	 fragliche	Mitglied	eröffnet.	 In	diesem		
Sanktionsverfahren	 führte	 das	 Mitglied	 in		
seiner	Stellungnahme	u.a.	aus,	dass	es	seine		
Vertragspartei	 vor	 der	 Nachkontrolle	 im		
Jahre	2006	zwar	zur	Einreichung	der	aus
stehenden	 Dokumente	 aufgefordert	 habe	
(das	Mitglied	reichte	entsprechende	Belege		
zum	 Nachweis	 dieser	 Behauptung	 ein),		
jedoch	das	Mitglied	nachdem	die	fraglichen		
Dokumente	bei	ihm	nicht	eintrafen,	von	wei	
teren	Bemühungen	zur	Beschaffung	dieser		
Dokumente	 (z.B.	Mahnung	der	Vertrags	
partei)	abgesehen	habe,	weil	es	keine	Zwei-	
fel	an	der	Rechtmässigkeit	der	von	ihm		
für	die	Vertragspartei	ausgeübten	Trans-	
aktionen	gehabt	hätte	und	das	Mitglied		
die	 Vertragspartei	 bereits	 seit	 einigen		
Jahren	kennen	würde.	Das	Mitglied	habe	
eine	 gewisse	 «Bequemlichkeit	 der	 Ver-
tragspartei»	 als	 Grund	 für	 das	 Nichtein
reichen	der	fehlenden	Dokumente	und	kei-
nen kriminellen Hintergrund vermutet. 

Obwohl	die	betreffende	Vertragsbeziehung		
bereits	 seit	 einigen	 Jahren	 bestand,	 die	
Identifikation	 der	 Vertragspartei	 bei		
Aufnahme	 einer	 GwG-relevanten	 Ge-	
schäftsbeziehung erfolgen muss und der  
Finanzintermediär zuvor nicht für die  
Vertragspartei tätig werden darf	 (Art.	 6		
ff	 VQFReglement	 i.V.m.	 Art.	 27	 f	 VQF	
Reglement,	 Art.	 3	 GwG)	 –	 gleiches	 gilt	
für	 die	 Pflicht	 zur	 Feststellung	 des	 wirt
schaftlich	 Berechtigten	 (Art.	 14	 ff	 VQF	
Reglement,	Art.	4	GwG)	–	hat	das	Mitglied	
dennoch	während	mehreren	Jahren	Trans
aktionen	 für	 die	 fragliche	 Vertragspartei	
getätigt	und	die	ausstehenden	Dokumente	
auch	noch	nach	entsprechender	Beanstan
dung	 bei	 einer	 GwGKontrolle	 weiterhin	
zwei	Jahre	lang	nicht	eingeholt.	Die	Pflicht	
zur	Identifikation	der	Vertragspartei	und		
die	 Pflicht	 zur	 Feststellung	 des	 wirt-	
schaftlich	Berechtigten	(jeweils	i.V.	mit		
der	Dokumentationspflicht)	stehen	nicht		
zur	freien	Disposition	des	Mitglieds	je	nach		

dessen	 persönlicher	 Einschätzung	 zum		
Risiko	des	jeweiligen	Geschäftes,	sondern		
entstehen	ohne	weiteres	Zutun	des	Mit	
glieds	 mit	 der	 blossen	 Aufnahme	 einer	
GwGrelevanten	Vertragsbeziehung.	

Statt	mehrere	Jahre	lang	unzulässigerweise		
die	Vervollständigung	der	GwGDokumen
tation	aufzuschieben,	hätte	das	Mitglied	bei	
der	 Vertragspartei	 umgehend	 insistieren		
müssen,	nachdem	diese	trotz	(einmaliger)		
Aufforderung	die	fehlenden	Dokumente	dem		
Mitglied	nicht	zukommen	liess.	Solches	Ver	
halten	einer	Vertragspartei	kann	insbeson
dere	ein	Grund	für	die	Nichtaufnahme oder  
den Abbruch der Geschäftsbeziehung	sein		
(Art.	6	Abs.	2,	Art.	15	Abs.	2,	Art.	22	und		
Art.	26	VQFReglement,	jeweils	i.V.m.	Art.	
29	ff	VQFReglement),	wenn	die	Vertrags
partei	trotz	mehrmaliger	Mahnung	die	not
wendigen	Dokumente	nicht	einreicht.

Auch	entbinden	allfällig	vorhandene	materi
elle	Kundenkenntnisse	die	Mitglieder	nicht	
von	der	Pflicht	zum	schriftlichen	Festhalten		
dieser	Kenntnisse	(z.B.	Erstellung	von	echt	
heitsbestätigten	Kopien	der	Identifikations
dokumente,	 Führung	 von	 Kundenprofilen,		
Dokumentation	der	weiteren	Entwicklung,		
etc.).	Bei	nicht	schriftlich	festgehaltenen		
Kundenkenntnissen	(Verletzung	der	Do-	
kumentationspflicht)	ist	es	beispielsweise		
den	 schweizerischen	 Straf	 und	 Untersu	
chungsbehörden	 nicht	 möglich,	 vollstän
dige	Dokumente	zu	beschlagnahmen	(Art.	
27	Abs.	2	VQFReglement)	oder	den	von	der	
Aufsichtskommission	mit	der	Durchführung		
der	Kontrollen	beauftragten	Prüfern	 ist	es	
nicht	möglich,	sich	ein	überprüfbares	und	
vollständiges	 Bild	 über	 die	 Geschäftsbe
ziehung	und	die	Einhaltung	des	GwG	und	
der	 VQFReglemente	 zu	 machen	 (Art.	 27		
Abs.	1	VQFReglement).	Zudem	sind	nicht	
schriftlich	festgehaltene	Kenntnisse	bei	per
sonellen	 Fluktuationen,	 Auslandabwesen
heit	oder	Krankheit/Unfall	der	fraglichen	Mit	
arbeiter	 zumindest	 zeitweise	 nicht	 mehr	
beim	Mitglied	vorhanden	oder	gehen	defi	
nitiv	verloren.		

Vermeidung	 von	 gleichartigen	 Bean-	
standungen	in	anderen	GwG-Files	durch	
entsprechende	organisatorische	Vorkeh-
rungen	des	Mitglieds
Ebenfalls	 wurden	 gleichartige	 Beanstan-	
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dungen	in	noch	nie	geprüften	GwG-Files	
festgestellt,	die	sich	in	einer	gewissen	Re
gelmässigkeit	 bei	 beiden	 GwGKontrollen	
wiederholten.	Insbesondere	wurde	festge	
stellt,	dass	das	Mitglied	bei	nach	der	letzten		
GwGKontrolle	aufgenommenen	Geschäfts
beziehungen	 erneut	 dieselben	 Sorgfalts
pflichten	verletzte	und	auch	bei	älteren,	noch		
nie	geprüften,	aktiven	GwGFiles	dieselben	
Sorgfaltspflichtsverletzungen	bestanden.	

Daher	 musste	 die	 Aufsichtskommission		
davon	ausgehen,	dass	das	Mitglied	die	not	
wendigen	organisatorischen	Vorkehrun-
gen	zur	künftigen	Vermeidung	der	fraglichen		
Sorgfaltspflichtsverletzungen	 und	 Bereini	
gung	 des	 bisherigen	 Filebestandes	 nicht		
vorgenommen	hatte.	Solche	Vorkehrungen		
hätten	insbesondere	in	der	entsprechenden		
Ausbildung,	Instruktion	und	Überwachung		
der	Mitarbeiter	im	finanzintermediären	Be	
reich	 und	 in	 der	 (eigenen)	 Überprüfung		
sämtlicher	 aktiver	 GwGFiles	 bestanden.		
Diese	 Feststellung	 der	 Aufsichtskommis
sion	wurde	auch	durch	die	Ausführungen		
des	Mitglieds	in	dessen	Stellungnahme	be	
stätigt,	in	welcher	das	Mitglied	die	Ansicht		
vertrat,	 gemäss	 –	 auf	 das	 Mitglied	 nicht		
anwendbaren	–	ausländischen		Rechtsord	
nungen,	der	Geldwäschereiverordnung	der		
Eidgenössischen	 Bankenkommission	 und	
den	Reglementen	anderer	SROs	seien	kei
ne	 Sorgfaltspflichten	 verletzt	 worden	 und		
die	 Identifikation	der	Vertragspartei	könne	
auch	erst	bei	Beendigung	der	Geschäftsbe
ziehung	und	vor	Rückübertragung	der	ver
walteten	Vermögenswerte	erfolgen.	Diese		
unzutreffenden	Ausführungen	machte	das		
Mitglied,	obwohl	es	bereits	bei	der	GwG
Kontrolle	im	Jahre	2005	über	die	korrekte		
Erfüllung	 der	 fraglichen	 Sorgfaltspflichten	
informiert	 wurde,	 im	 Nachgang	 zu	 dieser		
GwGKontrolle	eine	schriftliche	Ermahnung		
erfolgte	 und	 das	 Mitglied	 diverse	 Ausbil	
dungs	und	Weiterbildungsveranstaltungen	
besucht	hatte.
	
Einige	Erwägungen	zur	Strafzumessung	
Da	 das	 Mitglied	 in	 seiner	 Stellungnahme	
offen	zu	erkennen	gab,	wissentlich	und	wil
lentlich	–	infolge	des	von	ihm	als	gering	ein
geschätzten	 GwGRisikos	 beim	 Kunden	 –		
von	 der	 Einholung	 der	 ausstehenden	 Do
kumente	abgesehen	zu	haben,	musste	die	
Aufsichtskommission	 davon	 ausgehen,		

dass	 die	 entsprechenden	 Sorgfaltspflich
ten	(eventual)	vorsätzlich	verletzt	wurden		
(Ausschluss	 der	 Fahrlässigkeit):	 Das	 Mit
glied	hatte	Kenntnis	von	den	Beanstandun
gen	und	hat	diese	dennoch	nicht	umgehend		
behoben.	Es	wurde	im	Gegenteil	bewusst		
mit	 der	 Einholung	 während	 mehrerer		
Jahre	 –	 auch	 noch	 nach	 diesbezüglicher		
Beanstandung	im	Jahre	2005	–	zugewartet		
und	 damit	 eine	 Verlängerung	 des	 regle	
ments	und	gesetzeswidrigen	Zustandes	in	
Kauf	genommen.	Das	Bestehen	eines	mehr-	
jährigen,	reglementswidrigen	Zustandes	
und	das	Vorliegen	(eventual-)	vorsätzlicher		
Sorgfaltspflichtsverletzungen	musste	im		
Rahmen	der	Strafzumessung	(Ausmass	der		
Verletzung,	Verschulden)	mitberücksichtigt		
werden,	was	zu	einer	Verschärfung	der	aus
gesprochenen	Sanktion	führte.	

Auch	 die	 Versäumnisse	 in	 organisato-
rischer	Hinsicht	mussten	bei	der	Strafzu
messung	angemessen	berücksichtigt	wer	
den.	Es	lag	eine	systematische	Verletzung	
der	 Organisationspflicht	 vor,	 die	 auch	 die	
Gewähr	des	Mitglieds	für	die	künftige	Ein	
haltung	der	Mitgliedschaftsvoraussetzungen		
sowie	für	die	Erfüllung	der	Sorgfaltspflich
ten	 beeinträchtigte	 (Art.	 4	 VQFStatuten,		
Art.	5	Abs.	2	und	4	VQFReglement).

Unter	Berücksichtigung	aller	vorerwähnten	
und	 weiterer	 Umstände	 des	 Einzelfalles	
war	die	Aufsichtskommission	gezwungen,		
eine	 empfindliche	 Sanktion	 gegen	 das	
Mitglied	 auszusprechen	 und	 sich	 mit	 der	
Frage	zu	beschäftigen,	ob	nicht	bereits	die		
Voraussetzungen	 für	 einen	 Vereinsaus
schluss	des	Mitglieds	erfüllt	waren.	

Zusammenfassung
Aufgrund	 der	 vorstehenden	 Ausführun
gen	kann	zusammenfassend	 festgehalten		
werden,	
–		dass	festgestellte	Beanstandungen	in		

aktiven,	 geprüften	 GwG-Files	 umge	
	hend	behoben	werden	sollten	und	mit		
deren	 Beseitigung	 nicht	 ungebührlich		
lange	zugewartet	werden	kann.	Ohnehin		
muss	 das	 Mitglied	 jederzeit	 mit	 der		
Durchführung	einer	GwGKontrolle	rech	
nen	 und	 kann	 demgemäss	 nicht	 erst	
nachdem	eine	erneute	GwGKontrolle	an	
gekündigt	wird,	Bemühungen	zur	Behe	
bung	der	bei	der	 letzten	GwGKontrolle	

festgestellten	 Beanstandungen	 unter
nehmen,	

–	 dass	bei	Wiederholung	gleichartiger	Be-	
anstandungen	(in	noch	nie	geprüften		
GwG-Files)	 im	 Vergleich	 zu	 früheren	
GwG-Kontrollen	 –	 insbesondere	 falls		
aktive	oder	kürzlich	begonnene	Geschäfts	
	beziehungen	betroffen	sind	–	davon	aus
zugehen	ist,	dass	das	fragliche	Mitglied	
die	notwendigen	Vorkehrungen	in	organi
satorischer	 Hinsicht	 (Ausbildung,	 Aus
wahl,	 Instruktion	und	Kontrolle	der	Mit
arbeiter,	 gesamthafte	 Überprüfung	 des	
Filebestandes)	zur	künftigen	Vermeidung	
der	fraglichen	Sorgfaltspflichtsverletzun
gen	 nicht	 getroffen	 hat,	 was	 zu	 einer	
Erhöhung	des	Risikos	beim	betreffenden	
Mitglied	und	einer	Verschärfung	der	aus
zufällenden	Sanktion	führen	kann.

	
(Quelle: Hugo Brücker, Präsident Aufsichtskom-

mission / Adrian Göldi, jur. Mitarbeiter Aufsichts-

kommission)

*	 =	 Es	 handelt	 sich	 beim	 Beispielfall		
um	 einen	 fiktiven,	 aus	 mehreren	 realen		
Sanktionsfällen	des	Jahres	2007	zusammen	
gesetzten	Musterfall,	anhand	dessen	einige	
wesentliche	Aspekte	(nicht	abschliessend)	
zur	korrekten	Erfüllung	wichtiger	Sorgfalts
pflichten	und	einige	zentrale	Überlegungen	
(nicht	 abschliessend)	 der	 Aufsichtskom	
mission	bei	der	Behandlung	von	Sanktions
fällen	dargelegt	werden	sollen.		

FACHStelle

Echtheitsbestätigung von Identifizierungsdokumenten

Bei	 Geschäftsbeziehungen,	 die	 auf	 dem	
Korrespondenzweg	eröffnet	werden,	liegen		
dem	 FI	 in	 aller	 Regel	 nicht	 die	 Originale	
der	 Identifizierungsdokumente	seiner	Ver
tragspartei	 vor,	 sondern	 bloss	 deren	 (be
hauptete)	Kopien.	Da	der	FI	 in	 vielen	Fäl
len	 jedoch	 ein	 nur	 beschränktes	 Wissen		
darüber	hat,	wie	sich	das	jeweilige	Identifi
zierungsdokument	in	seiner	offiziellen	Form	
präsentiert,	 da	 Sprachbarrieren	 eine	 sorg
fältige	Inhaltskontrolle	erschweren	können	
und	die	Kopien	zu	alledem	nicht	selten	 in	
schlechter	Text	und	Bildqualität	hergestellt		
werden,	 ist	 die	 	 Gefahr,	 gefälschte	 oder		
verfälschten	 Kopien	 nicht	 als	 solche	 zu	
erkennen	hierbei	relativ	hoch.	Dies	ist	der	
Grund,	 weshalb	 Art.	 7	 VQFReglement	
festlegt,	 dass	 der	 FI	 bei	 Geschäftsbezie
hungen	auf	dem	Korrespondenzweg	grund
sätzlich	nur	echtheitsbestätigte	Kopien	der		
Identifizierungsdokumente	zu	seinen	Akten		
legen	 darf,	 die	 maximal	 ein	 Jahr	 alt	 sein	
dürfen.

Echtheitsbestätigung durch Beauftra-
gung eines anderen FI:	
Mit	 der	 Erstellung	 einer	 Echtheitsbestäti
gung	beauftragt	werden	darf	gemäss	Art.	
40	VQFReglement	grundsätzlich	(und	ohne		
vorgängige	Bewilligung	durch	den	VQF)	ein	
schweizerischer	FI	 im	Sinne	Art.	2	Abs.	2	
GwG	 (Banken	 und	 Versicherungssektor),		
ein	 schweizerischer	 FI	 im	 Sinne	 Art.	 2	
Abs.	 3	 GwG	 (Parabankensektor)	 oder	 ein	
ausländischer	FI,	der	einer	gleichwertigen		
Aufsicht	 wie	 ein	 schweizerischer	 FI	 im	
Sinne	Art.	2	Abs.	2	(nicht	Abs.	3!)	GwG	un
tersteht	 bzw.	 prudentiell	 überwacht	 wird.	
Vom	VQF	als	‹echtheitsbestätigt›	anerkannt		
werden	die	von	diesen	beauftragten	FI	er	
stellten	Kopien	der	originalen	IDDokumen	
te,	 sofern	 diese	 unterschrieben,	 datiert		
und	mit	dem	Vermerk	‹Original	eingesehen›		
(o.ä.)	versehen	wurden.	Es	muss	an	dieser		
Stelle	jedoch	darauf	hingewiesen	werden,		
dass	für	ausländische	FI	die	Frage	nach	der		
geforderten	‹Gleichwertigkeit	der	Aufsicht›		
regelmässig	nur	schwer	beantwortet	wer
den	 kann,	 wofür	 einerseits	 wiederum		
sprachliche	 Barrieren	 und	 andererseits		
fehlendes	Wissen	über	die	Ausgestaltung		
ausländischer	 Aufsichtssysteme	 verant
wortlich	sind.	Der	VQF	beantwortet	‹Gleich	
wertigkeitsfragen›	 deshalb	 nicht	 abstrakt,		
sondern	 nimmt	 jeweils	 eine	 Einzelfallprü
fung	vor.	Dabei	prüft	er	 insbesondere,	ob		

das	jeweilige	Land	über	ein	Geldwäscherei	
abwehrdispositiv	 verfügt,	 das	 vergleichbar		
mit	 jenem	 in	 der	 Schweiz	 ist	 und	 ob	 der	
ausländische	FI	 belegen	 kann,	 tatsächlich	
auch	 in	 diese	 Aufsicht	 eingebunden	 zu	
sein.

Echtheitsbestätigung	 durch	 Beauftra-
gung	einer	Hilfspersonen:	
Mit	der	 Identifizierung	von	Kunden	beauf
tragt	werden	können	nach	Auffassung	der	
Kontrollstelle	grundsätzlich	nicht	nur	FI	im	
oben	erwähnten	Sinne,	sondern	auch	sog.	
‹Hilfspersonen›.	Die	Kontrollstelle	versteht	
hierunter	 Personen,	 die	 derart	 eng	 in	 die	
Organisation	des	auftraggebenden	FI	inte
griert	sind,	dass	die	ordnungsgemässe	Um
setzung	 der	 GwGSorgfaltspflichten	 (und	
damit	 auch	 der	 Identifizierungspflichten)	
weitgehend	sichergestellt	wird.	Die	Anfor
derungen,	die	an	die	Beauftragung	einer	
Hilfsperson	gestellt	werden,	sind	allerdings		
derart	hoch,	dass	wohl	nur	wenige	FI	bereit	
sein	 dürften,	 diesen	 zeitlichen	 und	 finan	
ziellen	Aufwand	auf	sich	zu	nehmen.	Der	
VQF	ist	dabei	zu	prüfen,	wie	die	einzelnen	
Punkte	der	Hilfspersonenregelung	 zu	 ver
stehen	und	in	geeigneter	Weise	im	Regle
ment	umzusetzen	sind.	Zu	gegebener	Zeit	
werden	die	Mitglieder	hierüber	informiert.

Echtheitsbestätigung	 durch	 eine	 ein-
fache	Beglaubigung:	
Oft	 praktischer	 als	 die	 Identifikation	 über		
einen	 FI	 oder	 via	 eine	 Hilfsperson	 dürfte		
die	Möglichkeit	sein,	sich	die	Echtheit	von	
Identifizierungsdokumenten	von	einer	amt	
lichen	bzw.	von	einer	mit	amtlichen	Kom	
petenzen	ausgestatteten	Stelle	bestätigen		
bzw.	 ‹beglaubigen›	 zu	 lassen.	 Erwähnen	
könnte	 man	 hier	 beispielsweise	 Verwal
tungsbehörden	 oder	 Notariate.	 Auch	 hier	
stellt	sich	allerdings	wieder	die	Problematik,	
dass	 ein	 Schweizer	 FI	 oft	 nur	 schwerlich	
in	 der	 Lage	 sein	 dürfte,	 den	 in	 kyrillisch,		
finnisch,	 spanisch	 oder	 polnisch	 abge
fassten	 Inhalt	 der	 (behaupteten)	 Beglau
bigung	 zu	 verstehen	 oder	 nachprüfen	 zu	
können,	ob	die	 ‹beglaubigende›	Stelle	tat
sächlich	 mit	 den	 erforderlichen	 amtlichen	
Kompetenzen	ausgestattet	ist.

Echtheitsbestätigung durch eine Über-
beglaubigung (Apostille):	
Das	 wohl	 sicherste	 Indiz	 für	 die	 Echtheit		
einer	Beglaubigung	ist	das	Vorliegen	einer		

sog.	 ‹Apostille›	 (bzw.	 Überbeglaubigung),		
die	 entweder	 direkt	 auf	 der	 zu	 ‹beglau	
bigenden	 Beglaubigung›	 angebracht	 oder		
in	 deren	 Anhang	 aufgeführt	 wird.	 Eine		
Apostille	 ist	 dabei	 nichts	 anderes	 als		
eine	 (durch	 ein	 internationales	 Vertrags	
werk	 geregelte)	 weitgehend	 standardi
sierte	 öffentliche	 Urkunde	 mit	 einer	 ganz		
bestimmten	 Form	 und	 einem	 ganz	 be
stimmten	 Inhalt	 und	 darf	 nur	 von	 einer		
ganz	bestimmten	amtlichen	oder	mit	amt	
lichen	Kompetenzen	ausgestatteten	Stelle		
eines	 Landes	 ausgestellt	 werden.	 So	 soll		
die	 Apostille	 beispielsweise	 immer	 die		
Form	eines	Quadrates	mit	Seiten	von	min
destens	9	Zentimetern	haben	und	muss	die	
in	französischer	Sprache	abgefasste	Über
schrift	 ‹Apostille	 (Convention	 de	 la	 Haye	
du	 5	 octobre	 1961)›	 aufweisen.	 Inhaltlich	
wird	 in	 der	 Apostille	 bestätigt,	 dass	 die	
Unterschrift	 der	 die	 Beglaubigung	 unter
schreibenden	Person	(z.B.	des	Notars)	und	
allenfalls	auch	das	Siegel	bzw.	der	Stempel		
echt	 sind	 und	 dass	 diese	 Person	 in	 der	
erwähnten	Funktion	gehandelt	hat.	Selbst
redend	muss	der	FI	natürlich	die	Original
apostille	zu	seinen	Akten	nehmen	und	nicht		
etwa	deren	Kopie.

Das	erwähnte	 internationale	Übereinkom
men,	 dem	 auch	 die	 Schweiz	 beigetreten	
ist,	lässt	sich	unter	folgendem	link	(in	des
sen	 Anhang	 sich	 übrigens	 auch	 das	 Bei
spiel	einer	Apostille	findet)	herunterladen:	
http://www.admin.ch/ch/d/sr/i1/0.	
172.030.4.de.pdf)
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Aus der Praxis der Aufsichtskommission: Behebung von bei GwG-Kontrollen festgestellten Sorgfaltspflichtsverletzungen  
und organisatorische Vorkehrungen

AuFSiCHtSkOmmiSSiON

Bei der Behandlung von Sanktions
fällen stellt die Aufsichtskommis
sion regelmässig fest, dass einzelne  
Mitglieder, nachdem bereits bei  
früheren GwGKontrollen Sorgfalts 
pflichtsverletzungen festgestellt  
wurden, nicht die notwendigen Vor 
kehrungen zur Behebung der fest
gestellten Beanstandungen in den  
geprüften GwGFiles oder zur Ver 
meidung gleichartiger Beanstandun
gen in anderen GwGFiles treffen. 

Die	Aufsichtskommission	möchte	deshalb	
anhand	eines	Beispielfalles*	die	Relevanz	
der	 Behebung	 von	 festgestellten	 Sorg-
faltspflichtsverletzungen	und	des	 rich-
tigen	 Verhaltens	 in	 organisatorischer	
Hinsicht	nach	der	Feststellung	von	Ver-
stössen	gegen	Mitgliedschafts	und	Sorg
faltspflichten	verdeutlichen.	

Sachverhalt
Im	 Beispielfall	 wurden	 beim	 fraglichen	
Mitglied	bei	der	GwGKontrolle	im	Jahre 
2005	diverse	Sorgfaltspflichtsverletzungen	
in	 einigen	 der	 geprüften	 GwGFiles	 fest
gestellt.	Da	bei	früheren	GwGKontrollen		
keine	 Sorgfaltspflichtsverletzungen	 fest
gestellt	wurden,	insgesamt	noch	keine	sehr		
umfangreichen	 Beanstandungen	 vorlagen		
und	das	Mitglied	bis	zur	Nachkontrolle	 im	
Frühjahr 2006	die	fraglichen	Beanstandun	
gen	fast	vollständig	bereinigt	hatte,	wurde		
von	 der	 Eröffnung	 eines	 Sanktionsverfah
rens	gegen	das	Mitglied	–	unter	Gesamt	
würdigung	 der	 Umstände	 des	 konkreten		
Einzelfalles	–	abgesehen.	Bei	den	noch	nicht	
bereinigten	Beanstandungen	legte	das	Mit
glied	dem	Prüfer	gegenüber	(durch	Vorlage	
von	Schreiben	an	die	Kunden)	plausibel	dar,	
dass	 es	 die	 entsprechenden	 Dokumente	
nach	Durchführung	der	GwGKontrolle	von	
den	Kunden	bereits	angefordert	hatte,	diese		
ausstehenden	Dokumente	 jedoch	bis	zur	
Nachkontrolle	noch	nicht	beim	Mitglied	ein	
getroffen	waren.	Im Jahre 2007	wurde	er
neut	 eine	 GwGKontrolle	 beim	 fraglichen	
Mitglied	durchgeführt,	anlässlich	welcher	
festgestellt	wurde,	dass	die	bei	der	Nach
kontrolle	 im	 Frühjahr	 2006	 noch	 ausste	
henden	 Dokumente	 weiterhin	 fehlten.		
Ebenfalls	 mussten	 teilweise	 gleichartige		
Sorgfaltspflichtsverletzungen	 (Verstösse		
gegen	dieselben	Reglementsbestimmungen		

wie	bei	der	GwGKontrolle	im	Jahre	2005)	
in	anderen,	noch	nie	geprüften	GwGFiles	
festgestellt	werden.	

Nicht	zielführende	Einreden	und	Einwen-
dungen	(keine	Befreiung	von	der	Pflicht	
zur	Einhaltung	von	Sorgfaltspflichten)
Aufgrund	 dieses	 Sachverhaltes	 wurde	 im	
Jahre	2007	ein	Sanktionsverfahren	gegen		
das	 fragliche	Mitglied	eröffnet.	 In	diesem		
Sanktionsverfahren	 führte	 das	 Mitglied	 in		
seiner	Stellungnahme	u.a.	aus,	dass	es	seine		
Vertragspartei	 vor	 der	 Nachkontrolle	 im		
Jahre	2006	zwar	zur	Einreichung	der	aus
stehenden	 Dokumente	 aufgefordert	 habe	
(das	Mitglied	reichte	entsprechende	Belege		
zum	 Nachweis	 dieser	 Behauptung	 ein),		
jedoch	das	Mitglied	nachdem	die	fraglichen		
Dokumente	bei	ihm	nicht	eintrafen,	von	wei	
teren	Bemühungen	zur	Beschaffung	dieser		
Dokumente	 (z.B.	Mahnung	der	Vertrags	
partei)	abgesehen	habe,	weil	es	keine	Zwei-	
fel	an	der	Rechtmässigkeit	der	von	ihm		
für	die	Vertragspartei	ausgeübten	Trans-	
aktionen	gehabt	hätte	und	das	Mitglied		
die	 Vertragspartei	 bereits	 seit	 einigen		
Jahren	kennen	würde.	Das	Mitglied	habe	
eine	 gewisse	 «Bequemlichkeit	 der	 Ver-
tragspartei»	 als	 Grund	 für	 das	 Nichtein
reichen	der	fehlenden	Dokumente	und	kei-
nen kriminellen Hintergrund vermutet. 

Obwohl	die	betreffende	Vertragsbeziehung		
bereits	 seit	 einigen	 Jahren	 bestand,	 die	
Identifikation	 der	 Vertragspartei	 bei		
Aufnahme	 einer	 GwG-relevanten	 Ge-	
schäftsbeziehung erfolgen muss und der  
Finanzintermediär zuvor nicht für die  
Vertragspartei tätig werden darf	 (Art.	 6		
ff	 VQFReglement	 i.V.m.	 Art.	 27	 f	 VQF	
Reglement,	 Art.	 3	 GwG)	 –	 gleiches	 gilt	
für	 die	 Pflicht	 zur	 Feststellung	 des	 wirt
schaftlich	 Berechtigten	 (Art.	 14	 ff	 VQF	
Reglement,	Art.	4	GwG)	–	hat	das	Mitglied	
dennoch	während	mehreren	Jahren	Trans
aktionen	 für	 die	 fragliche	 Vertragspartei	
getätigt	und	die	ausstehenden	Dokumente	
auch	noch	nach	entsprechender	Beanstan
dung	 bei	 einer	 GwGKontrolle	 weiterhin	
zwei	Jahre	lang	nicht	eingeholt.	Die	Pflicht	
zur	Identifikation	der	Vertragspartei	und		
die	 Pflicht	 zur	 Feststellung	 des	 wirt-	
schaftlich	Berechtigten	(jeweils	i.V.	mit		
der	Dokumentationspflicht)	stehen	nicht		
zur	freien	Disposition	des	Mitglieds	je	nach		

dessen	 persönlicher	 Einschätzung	 zum		
Risiko	des	jeweiligen	Geschäftes,	sondern		
entstehen	ohne	weiteres	Zutun	des	Mit	
glieds	 mit	 der	 blossen	 Aufnahme	 einer	
GwGrelevanten	Vertragsbeziehung.	

Statt	mehrere	Jahre	lang	unzulässigerweise		
die	Vervollständigung	der	GwGDokumen
tation	aufzuschieben,	hätte	das	Mitglied	bei	
der	 Vertragspartei	 umgehend	 insistieren		
müssen,	nachdem	diese	trotz	(einmaliger)		
Aufforderung	die	fehlenden	Dokumente	dem		
Mitglied	nicht	zukommen	liess.	Solches	Ver	
halten	einer	Vertragspartei	kann	insbeson
dere	ein	Grund	für	die	Nichtaufnahme oder  
den Abbruch der Geschäftsbeziehung	sein		
(Art.	6	Abs.	2,	Art.	15	Abs.	2,	Art.	22	und		
Art.	26	VQFReglement,	jeweils	i.V.m.	Art.	
29	ff	VQFReglement),	wenn	die	Vertrags
partei	trotz	mehrmaliger	Mahnung	die	not
wendigen	Dokumente	nicht	einreicht.

Auch	entbinden	allfällig	vorhandene	materi
elle	Kundenkenntnisse	die	Mitglieder	nicht	
von	der	Pflicht	zum	schriftlichen	Festhalten		
dieser	Kenntnisse	(z.B.	Erstellung	von	echt	
heitsbestätigten	Kopien	der	Identifikations
dokumente,	 Führung	 von	 Kundenprofilen,		
Dokumentation	der	weiteren	Entwicklung,		
etc.).	Bei	nicht	schriftlich	festgehaltenen		
Kundenkenntnissen	(Verletzung	der	Do-	
kumentationspflicht)	ist	es	beispielsweise		
den	 schweizerischen	 Straf	 und	 Untersu	
chungsbehörden	 nicht	 möglich,	 vollstän
dige	Dokumente	zu	beschlagnahmen	(Art.	
27	Abs.	2	VQFReglement)	oder	den	von	der	
Aufsichtskommission	mit	der	Durchführung		
der	Kontrollen	beauftragten	Prüfern	 ist	es	
nicht	möglich,	sich	ein	überprüfbares	und	
vollständiges	 Bild	 über	 die	 Geschäftsbe
ziehung	und	die	Einhaltung	des	GwG	und	
der	 VQFReglemente	 zu	 machen	 (Art.	 27		
Abs.	1	VQFReglement).	Zudem	sind	nicht	
schriftlich	festgehaltene	Kenntnisse	bei	per
sonellen	 Fluktuationen,	 Auslandabwesen
heit	oder	Krankheit/Unfall	der	fraglichen	Mit	
arbeiter	 zumindest	 zeitweise	 nicht	 mehr	
beim	Mitglied	vorhanden	oder	gehen	defi	
nitiv	verloren.		

Vermeidung	 von	 gleichartigen	 Bean-	
standungen	in	anderen	GwG-Files	durch	
entsprechende	organisatorische	Vorkeh-
rungen	des	Mitglieds
Ebenfalls	 wurden	 gleichartige	 Beanstan-	
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dungen	in	noch	nie	geprüften	GwG-Files	
festgestellt,	die	sich	in	einer	gewissen	Re
gelmässigkeit	 bei	 beiden	 GwGKontrollen	
wiederholten.	Insbesondere	wurde	festge	
stellt,	dass	das	Mitglied	bei	nach	der	letzten		
GwGKontrolle	aufgenommenen	Geschäfts
beziehungen	 erneut	 dieselben	 Sorgfalts
pflichten	verletzte	und	auch	bei	älteren,	noch		
nie	geprüften,	aktiven	GwGFiles	dieselben	
Sorgfaltspflichtsverletzungen	bestanden.	

Daher	 musste	 die	 Aufsichtskommission		
davon	ausgehen,	dass	das	Mitglied	die	not	
wendigen	organisatorischen	Vorkehrun-
gen	zur	künftigen	Vermeidung	der	fraglichen		
Sorgfaltspflichtsverletzungen	 und	 Bereini	
gung	 des	 bisherigen	 Filebestandes	 nicht		
vorgenommen	hatte.	Solche	Vorkehrungen		
hätten	insbesondere	in	der	entsprechenden		
Ausbildung,	Instruktion	und	Überwachung		
der	Mitarbeiter	im	finanzintermediären	Be	
reich	 und	 in	 der	 (eigenen)	 Überprüfung		
sämtlicher	 aktiver	 GwGFiles	 bestanden.		
Diese	 Feststellung	 der	 Aufsichtskommis
sion	wurde	auch	durch	die	Ausführungen		
des	Mitglieds	in	dessen	Stellungnahme	be	
stätigt,	in	welcher	das	Mitglied	die	Ansicht		
vertrat,	 gemäss	 –	 auf	 das	 Mitglied	 nicht		
anwendbaren	–	ausländischen		Rechtsord	
nungen,	der	Geldwäschereiverordnung	der		
Eidgenössischen	 Bankenkommission	 und	
den	Reglementen	anderer	SROs	seien	kei
ne	 Sorgfaltspflichten	 verletzt	 worden	 und		
die	 Identifikation	der	Vertragspartei	könne	
auch	erst	bei	Beendigung	der	Geschäftsbe
ziehung	und	vor	Rückübertragung	der	ver
walteten	Vermögenswerte	erfolgen.	Diese		
unzutreffenden	Ausführungen	machte	das		
Mitglied,	obwohl	es	bereits	bei	der	GwG
Kontrolle	im	Jahre	2005	über	die	korrekte		
Erfüllung	 der	 fraglichen	 Sorgfaltspflichten	
informiert	 wurde,	 im	 Nachgang	 zu	 dieser		
GwGKontrolle	eine	schriftliche	Ermahnung		
erfolgte	 und	 das	 Mitglied	 diverse	 Ausbil	
dungs	und	Weiterbildungsveranstaltungen	
besucht	hatte.
	
Einige	Erwägungen	zur	Strafzumessung	
Da	 das	 Mitglied	 in	 seiner	 Stellungnahme	
offen	zu	erkennen	gab,	wissentlich	und	wil
lentlich	–	infolge	des	von	ihm	als	gering	ein
geschätzten	 GwGRisikos	 beim	 Kunden	 –		
von	 der	 Einholung	 der	 ausstehenden	 Do
kumente	abgesehen	zu	haben,	musste	die	
Aufsichtskommission	 davon	 ausgehen,		

dass	 die	 entsprechenden	 Sorgfaltspflich
ten	(eventual)	vorsätzlich	verletzt	wurden		
(Ausschluss	 der	 Fahrlässigkeit):	 Das	 Mit
glied	hatte	Kenntnis	von	den	Beanstandun
gen	und	hat	diese	dennoch	nicht	umgehend		
behoben.	Es	wurde	im	Gegenteil	bewusst		
mit	 der	 Einholung	 während	 mehrerer		
Jahre	 –	 auch	 noch	 nach	 diesbezüglicher		
Beanstandung	im	Jahre	2005	–	zugewartet		
und	 damit	 eine	 Verlängerung	 des	 regle	
ments	und	gesetzeswidrigen	Zustandes	in	
Kauf	genommen.	Das	Bestehen	eines	mehr-	
jährigen,	reglementswidrigen	Zustandes	
und	das	Vorliegen	(eventual-)	vorsätzlicher		
Sorgfaltspflichtsverletzungen	musste	im		
Rahmen	der	Strafzumessung	(Ausmass	der		
Verletzung,	Verschulden)	mitberücksichtigt		
werden,	was	zu	einer	Verschärfung	der	aus
gesprochenen	Sanktion	führte.	

Auch	 die	 Versäumnisse	 in	 organisato-
rischer	Hinsicht	mussten	bei	der	Strafzu
messung	angemessen	berücksichtigt	wer	
den.	Es	lag	eine	systematische	Verletzung	
der	 Organisationspflicht	 vor,	 die	 auch	 die	
Gewähr	des	Mitglieds	für	die	künftige	Ein	
haltung	der	Mitgliedschaftsvoraussetzungen		
sowie	für	die	Erfüllung	der	Sorgfaltspflich
ten	 beeinträchtigte	 (Art.	 4	 VQFStatuten,		
Art.	5	Abs.	2	und	4	VQFReglement).

Unter	Berücksichtigung	aller	vorerwähnten	
und	 weiterer	 Umstände	 des	 Einzelfalles	
war	die	Aufsichtskommission	gezwungen,		
eine	 empfindliche	 Sanktion	 gegen	 das	
Mitglied	 auszusprechen	 und	 sich	 mit	 der	
Frage	zu	beschäftigen,	ob	nicht	bereits	die		
Voraussetzungen	 für	 einen	 Vereinsaus
schluss	des	Mitglieds	erfüllt	waren.	

Zusammenfassung
Aufgrund	 der	 vorstehenden	 Ausführun
gen	kann	zusammenfassend	 festgehalten		
werden,	
–		dass	festgestellte	Beanstandungen	in		

aktiven,	 geprüften	 GwG-Files	 umge	
	hend	behoben	werden	sollten	und	mit		
deren	 Beseitigung	 nicht	 ungebührlich		
lange	zugewartet	werden	kann.	Ohnehin		
muss	 das	 Mitglied	 jederzeit	 mit	 der		
Durchführung	einer	GwGKontrolle	rech	
nen	 und	 kann	 demgemäss	 nicht	 erst	
nachdem	eine	erneute	GwGKontrolle	an	
gekündigt	wird,	Bemühungen	zur	Behe	
bung	der	bei	der	 letzten	GwGKontrolle	

festgestellten	 Beanstandungen	 unter
nehmen,	

–	 dass	bei	Wiederholung	gleichartiger	Be-	
anstandungen	(in	noch	nie	geprüften		
GwG-Files)	 im	 Vergleich	 zu	 früheren	
GwG-Kontrollen	 –	 insbesondere	 falls		
aktive	oder	kürzlich	begonnene	Geschäfts	
	beziehungen	betroffen	sind	–	davon	aus
zugehen	ist,	dass	das	fragliche	Mitglied	
die	notwendigen	Vorkehrungen	in	organi
satorischer	 Hinsicht	 (Ausbildung,	 Aus
wahl,	 Instruktion	und	Kontrolle	der	Mit
arbeiter,	 gesamthafte	 Überprüfung	 des	
Filebestandes)	zur	künftigen	Vermeidung	
der	fraglichen	Sorgfaltspflichtsverletzun
gen	 nicht	 getroffen	 hat,	 was	 zu	 einer	
Erhöhung	des	Risikos	beim	betreffenden	
Mitglied	und	einer	Verschärfung	der	aus
zufällenden	Sanktion	führen	kann.

	
(Quelle: Hugo Brücker, Präsident Aufsichtskom-

mission / Adrian Göldi, jur. Mitarbeiter Aufsichts-

kommission)

*	 =	 Es	 handelt	 sich	 beim	 Beispielfall		
um	 einen	 fiktiven,	 aus	 mehreren	 realen		
Sanktionsfällen	des	Jahres	2007	zusammen	
gesetzten	Musterfall,	anhand	dessen	einige	
wesentliche	Aspekte	(nicht	abschliessend)	
zur	korrekten	Erfüllung	wichtiger	Sorgfalts
pflichten	und	einige	zentrale	Überlegungen	
(nicht	 abschliessend)	 der	 Aufsichtskom	
mission	bei	der	Behandlung	von	Sanktions
fällen	dargelegt	werden	sollen.		

FACHStelle

Echtheitsbestätigung von Identifizierungsdokumenten

Bei	 Geschäftsbeziehungen,	 die	 auf	 dem	
Korrespondenzweg	eröffnet	werden,	liegen		
dem	 FI	 in	 aller	 Regel	 nicht	 die	 Originale	
der	 Identifizierungsdokumente	seiner	Ver
tragspartei	 vor,	 sondern	 bloss	 deren	 (be
hauptete)	Kopien.	Da	der	FI	 in	 vielen	Fäl
len	 jedoch	 ein	 nur	 beschränktes	 Wissen		
darüber	hat,	wie	sich	das	jeweilige	Identifi
zierungsdokument	in	seiner	offiziellen	Form	
präsentiert,	 da	 Sprachbarrieren	 eine	 sorg
fältige	Inhaltskontrolle	erschweren	können	
und	die	Kopien	zu	alledem	nicht	selten	 in	
schlechter	Text	und	Bildqualität	hergestellt		
werden,	 ist	 die	 	 Gefahr,	 gefälschte	 oder		
verfälschten	 Kopien	 nicht	 als	 solche	 zu	
erkennen	hierbei	relativ	hoch.	Dies	ist	der	
Grund,	 weshalb	 Art.	 7	 VQFReglement	
festlegt,	 dass	 der	 FI	 bei	 Geschäftsbezie
hungen	auf	dem	Korrespondenzweg	grund
sätzlich	nur	echtheitsbestätigte	Kopien	der		
Identifizierungsdokumente	zu	seinen	Akten		
legen	 darf,	 die	 maximal	 ein	 Jahr	 alt	 sein	
dürfen.

Echtheitsbestätigung durch Beauftra-
gung eines anderen FI:	
Mit	 der	 Erstellung	 einer	 Echtheitsbestäti
gung	beauftragt	werden	darf	gemäss	Art.	
40	VQFReglement	grundsätzlich	(und	ohne		
vorgängige	Bewilligung	durch	den	VQF)	ein	
schweizerischer	FI	 im	Sinne	Art.	2	Abs.	2	
GwG	 (Banken	 und	 Versicherungssektor),		
ein	 schweizerischer	 FI	 im	 Sinne	 Art.	 2	
Abs.	 3	 GwG	 (Parabankensektor)	 oder	 ein	
ausländischer	FI,	der	einer	gleichwertigen		
Aufsicht	 wie	 ein	 schweizerischer	 FI	 im	
Sinne	Art.	2	Abs.	2	(nicht	Abs.	3!)	GwG	un
tersteht	 bzw.	 prudentiell	 überwacht	 wird.	
Vom	VQF	als	‹echtheitsbestätigt›	anerkannt		
werden	die	von	diesen	beauftragten	FI	er	
stellten	Kopien	der	originalen	IDDokumen	
te,	 sofern	 diese	 unterschrieben,	 datiert		
und	mit	dem	Vermerk	‹Original	eingesehen›		
(o.ä.)	versehen	wurden.	Es	muss	an	dieser		
Stelle	jedoch	darauf	hingewiesen	werden,		
dass	für	ausländische	FI	die	Frage	nach	der		
geforderten	‹Gleichwertigkeit	der	Aufsicht›		
regelmässig	nur	schwer	beantwortet	wer
den	 kann,	 wofür	 einerseits	 wiederum		
sprachliche	 Barrieren	 und	 andererseits		
fehlendes	Wissen	über	die	Ausgestaltung		
ausländischer	 Aufsichtssysteme	 verant
wortlich	sind.	Der	VQF	beantwortet	‹Gleich	
wertigkeitsfragen›	 deshalb	 nicht	 abstrakt,		
sondern	 nimmt	 jeweils	 eine	 Einzelfallprü
fung	vor.	Dabei	prüft	er	 insbesondere,	ob		

das	jeweilige	Land	über	ein	Geldwäscherei	
abwehrdispositiv	 verfügt,	 das	 vergleichbar		
mit	 jenem	 in	 der	 Schweiz	 ist	 und	 ob	 der	
ausländische	FI	 belegen	 kann,	 tatsächlich	
auch	 in	 diese	 Aufsicht	 eingebunden	 zu	
sein.

Echtheitsbestätigung	 durch	 Beauftra-
gung	einer	Hilfspersonen:	
Mit	der	 Identifizierung	von	Kunden	beauf
tragt	werden	können	nach	Auffassung	der	
Kontrollstelle	grundsätzlich	nicht	nur	FI	im	
oben	erwähnten	Sinne,	sondern	auch	sog.	
‹Hilfspersonen›.	Die	Kontrollstelle	versteht	
hierunter	 Personen,	 die	 derart	 eng	 in	 die	
Organisation	des	auftraggebenden	FI	inte
griert	sind,	dass	die	ordnungsgemässe	Um
setzung	 der	 GwGSorgfaltspflichten	 (und	
damit	 auch	 der	 Identifizierungspflichten)	
weitgehend	sichergestellt	wird.	Die	Anfor
derungen,	die	an	die	Beauftragung	einer	
Hilfsperson	gestellt	werden,	sind	allerdings		
derart	hoch,	dass	wohl	nur	wenige	FI	bereit	
sein	 dürften,	 diesen	 zeitlichen	 und	 finan	
ziellen	Aufwand	auf	sich	zu	nehmen.	Der	
VQF	ist	dabei	zu	prüfen,	wie	die	einzelnen	
Punkte	der	Hilfspersonenregelung	 zu	 ver
stehen	und	in	geeigneter	Weise	im	Regle
ment	umzusetzen	sind.	Zu	gegebener	Zeit	
werden	die	Mitglieder	hierüber	informiert.

Echtheitsbestätigung	 durch	 eine	 ein-
fache	Beglaubigung:	
Oft	 praktischer	 als	 die	 Identifikation	 über		
einen	 FI	 oder	 via	 eine	 Hilfsperson	 dürfte		
die	Möglichkeit	sein,	sich	die	Echtheit	von	
Identifizierungsdokumenten	von	einer	amt	
lichen	bzw.	von	einer	mit	amtlichen	Kom	
petenzen	ausgestatteten	Stelle	bestätigen		
bzw.	 ‹beglaubigen›	 zu	 lassen.	 Erwähnen	
könnte	 man	 hier	 beispielsweise	 Verwal
tungsbehörden	 oder	 Notariate.	 Auch	 hier	
stellt	sich	allerdings	wieder	die	Problematik,	
dass	 ein	 Schweizer	 FI	 oft	 nur	 schwerlich	
in	 der	 Lage	 sein	 dürfte,	 den	 in	 kyrillisch,		
finnisch,	 spanisch	 oder	 polnisch	 abge
fassten	 Inhalt	 der	 (behaupteten)	 Beglau
bigung	 zu	 verstehen	 oder	 nachprüfen	 zu	
können,	ob	die	 ‹beglaubigende›	Stelle	tat
sächlich	 mit	 den	 erforderlichen	 amtlichen	
Kompetenzen	ausgestattet	ist.

Echtheitsbestätigung durch eine Über-
beglaubigung (Apostille):	
Das	 wohl	 sicherste	 Indiz	 für	 die	 Echtheit		
einer	Beglaubigung	ist	das	Vorliegen	einer		

sog.	 ‹Apostille›	 (bzw.	 Überbeglaubigung),		
die	 entweder	 direkt	 auf	 der	 zu	 ‹beglau	
bigenden	 Beglaubigung›	 angebracht	 oder		
in	 deren	 Anhang	 aufgeführt	 wird.	 Eine		
Apostille	 ist	 dabei	 nichts	 anderes	 als		
eine	 (durch	 ein	 internationales	 Vertrags	
werk	 geregelte)	 weitgehend	 standardi
sierte	 öffentliche	 Urkunde	 mit	 einer	 ganz		
bestimmten	 Form	 und	 einem	 ganz	 be
stimmten	 Inhalt	 und	 darf	 nur	 von	 einer		
ganz	bestimmten	amtlichen	oder	mit	amt	
lichen	Kompetenzen	ausgestatteten	Stelle		
eines	 Landes	 ausgestellt	 werden.	 So	 soll		
die	 Apostille	 beispielsweise	 immer	 die		
Form	eines	Quadrates	mit	Seiten	von	min
destens	9	Zentimetern	haben	und	muss	die	
in	französischer	Sprache	abgefasste	Über
schrift	 ‹Apostille	 (Convention	 de	 la	 Haye	
du	 5	 octobre	 1961)›	 aufweisen.	 Inhaltlich	
wird	 in	 der	 Apostille	 bestätigt,	 dass	 die	
Unterschrift	 der	 die	 Beglaubigung	 unter
schreibenden	Person	(z.B.	des	Notars)	und	
allenfalls	auch	das	Siegel	bzw.	der	Stempel		
echt	 sind	 und	 dass	 diese	 Person	 in	 der	
erwähnten	Funktion	gehandelt	hat.	Selbst
redend	muss	der	FI	natürlich	die	Original
apostille	zu	seinen	Akten	nehmen	und	nicht		
etwa	deren	Kopie.

Das	erwähnte	 internationale	Übereinkom
men,	 dem	 auch	 die	 Schweiz	 beigetreten	
ist,	lässt	sich	unter	folgendem	link	(in	des
sen	 Anhang	 sich	 übrigens	 auch	 das	 Bei
spiel	einer	Apostille	findet)	herunterladen:	
http://www.admin.ch/ch/d/sr/i1/0.	
172.030.4.de.pdf)
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Aus der Praxis der Aufsichtskommission: Behebung von bei GwG-Kontrollen festgestellten Sorgfaltspflichtsverletzungen  
und organisatorische Vorkehrungen

AuFSiCHtSkOmmiSSiON

Bei der Behandlung von Sanktions
fällen stellt die Aufsichtskommis
sion regelmässig fest, dass einzelne  
Mitglieder, nachdem bereits bei  
früheren GwGKontrollen Sorgfalts 
pflichtsverletzungen festgestellt  
wurden, nicht die notwendigen Vor 
kehrungen zur Behebung der fest
gestellten Beanstandungen in den  
geprüften GwGFiles oder zur Ver 
meidung gleichartiger Beanstandun
gen in anderen GwGFiles treffen. 

Die	Aufsichtskommission	möchte	deshalb	
anhand	eines	Beispielfalles*	die	Relevanz	
der	 Behebung	 von	 festgestellten	 Sorg-
faltspflichtsverletzungen	und	des	 rich-
tigen	 Verhaltens	 in	 organisatorischer	
Hinsicht	nach	der	Feststellung	von	Ver-
stössen	gegen	Mitgliedschafts	und	Sorg
faltspflichten	verdeutlichen.	

Sachverhalt
Im	 Beispielfall	 wurden	 beim	 fraglichen	
Mitglied	bei	der	GwGKontrolle	im	Jahre 
2005	diverse	Sorgfaltspflichtsverletzungen	
in	 einigen	 der	 geprüften	 GwGFiles	 fest
gestellt.	Da	bei	früheren	GwGKontrollen		
keine	 Sorgfaltspflichtsverletzungen	 fest
gestellt	wurden,	insgesamt	noch	keine	sehr		
umfangreichen	 Beanstandungen	 vorlagen		
und	das	Mitglied	bis	zur	Nachkontrolle	 im	
Frühjahr 2006	die	fraglichen	Beanstandun	
gen	fast	vollständig	bereinigt	hatte,	wurde		
von	 der	 Eröffnung	 eines	 Sanktionsverfah
rens	gegen	das	Mitglied	–	unter	Gesamt	
würdigung	 der	 Umstände	 des	 konkreten		
Einzelfalles	–	abgesehen.	Bei	den	noch	nicht	
bereinigten	Beanstandungen	legte	das	Mit
glied	dem	Prüfer	gegenüber	(durch	Vorlage	
von	Schreiben	an	die	Kunden)	plausibel	dar,	
dass	 es	 die	 entsprechenden	 Dokumente	
nach	Durchführung	der	GwGKontrolle	von	
den	Kunden	bereits	angefordert	hatte,	diese		
ausstehenden	Dokumente	 jedoch	bis	zur	
Nachkontrolle	noch	nicht	beim	Mitglied	ein	
getroffen	waren.	Im Jahre 2007	wurde	er
neut	 eine	 GwGKontrolle	 beim	 fraglichen	
Mitglied	durchgeführt,	anlässlich	welcher	
festgestellt	wurde,	dass	die	bei	der	Nach
kontrolle	 im	 Frühjahr	 2006	 noch	 ausste	
henden	 Dokumente	 weiterhin	 fehlten.		
Ebenfalls	 mussten	 teilweise	 gleichartige		
Sorgfaltspflichtsverletzungen	 (Verstösse		
gegen	dieselben	Reglementsbestimmungen		

wie	bei	der	GwGKontrolle	im	Jahre	2005)	
in	anderen,	noch	nie	geprüften	GwGFiles	
festgestellt	werden.	

Nicht	zielführende	Einreden	und	Einwen-
dungen	(keine	Befreiung	von	der	Pflicht	
zur	Einhaltung	von	Sorgfaltspflichten)
Aufgrund	 dieses	 Sachverhaltes	 wurde	 im	
Jahre	2007	ein	Sanktionsverfahren	gegen		
das	 fragliche	Mitglied	eröffnet.	 In	diesem		
Sanktionsverfahren	 führte	 das	 Mitglied	 in		
seiner	Stellungnahme	u.a.	aus,	dass	es	seine		
Vertragspartei	 vor	 der	 Nachkontrolle	 im		
Jahre	2006	zwar	zur	Einreichung	der	aus
stehenden	 Dokumente	 aufgefordert	 habe	
(das	Mitglied	reichte	entsprechende	Belege		
zum	 Nachweis	 dieser	 Behauptung	 ein),		
jedoch	das	Mitglied	nachdem	die	fraglichen		
Dokumente	bei	ihm	nicht	eintrafen,	von	wei	
teren	Bemühungen	zur	Beschaffung	dieser		
Dokumente	 (z.B.	Mahnung	der	Vertrags	
partei)	abgesehen	habe,	weil	es	keine	Zwei-	
fel	an	der	Rechtmässigkeit	der	von	ihm		
für	die	Vertragspartei	ausgeübten	Trans-	
aktionen	gehabt	hätte	und	das	Mitglied		
die	 Vertragspartei	 bereits	 seit	 einigen		
Jahren	kennen	würde.	Das	Mitglied	habe	
eine	 gewisse	 «Bequemlichkeit	 der	 Ver-
tragspartei»	 als	 Grund	 für	 das	 Nichtein
reichen	der	fehlenden	Dokumente	und	kei-
nen kriminellen Hintergrund vermutet. 

Obwohl	die	betreffende	Vertragsbeziehung		
bereits	 seit	 einigen	 Jahren	 bestand,	 die	
Identifikation	 der	 Vertragspartei	 bei		
Aufnahme	 einer	 GwG-relevanten	 Ge-	
schäftsbeziehung erfolgen muss und der  
Finanzintermediär zuvor nicht für die  
Vertragspartei tätig werden darf	 (Art.	 6		
ff	 VQFReglement	 i.V.m.	 Art.	 27	 f	 VQF	
Reglement,	 Art.	 3	 GwG)	 –	 gleiches	 gilt	
für	 die	 Pflicht	 zur	 Feststellung	 des	 wirt
schaftlich	 Berechtigten	 (Art.	 14	 ff	 VQF	
Reglement,	Art.	4	GwG)	–	hat	das	Mitglied	
dennoch	während	mehreren	Jahren	Trans
aktionen	 für	 die	 fragliche	 Vertragspartei	
getätigt	und	die	ausstehenden	Dokumente	
auch	noch	nach	entsprechender	Beanstan
dung	 bei	 einer	 GwGKontrolle	 weiterhin	
zwei	Jahre	lang	nicht	eingeholt.	Die	Pflicht	
zur	Identifikation	der	Vertragspartei	und		
die	 Pflicht	 zur	 Feststellung	 des	 wirt-	
schaftlich	Berechtigten	(jeweils	i.V.	mit		
der	Dokumentationspflicht)	stehen	nicht		
zur	freien	Disposition	des	Mitglieds	je	nach		

dessen	 persönlicher	 Einschätzung	 zum		
Risiko	des	jeweiligen	Geschäftes,	sondern		
entstehen	ohne	weiteres	Zutun	des	Mit	
glieds	 mit	 der	 blossen	 Aufnahme	 einer	
GwGrelevanten	Vertragsbeziehung.	

Statt	mehrere	Jahre	lang	unzulässigerweise		
die	Vervollständigung	der	GwGDokumen
tation	aufzuschieben,	hätte	das	Mitglied	bei	
der	 Vertragspartei	 umgehend	 insistieren		
müssen,	nachdem	diese	trotz	(einmaliger)		
Aufforderung	die	fehlenden	Dokumente	dem		
Mitglied	nicht	zukommen	liess.	Solches	Ver	
halten	einer	Vertragspartei	kann	insbeson
dere	ein	Grund	für	die	Nichtaufnahme oder  
den Abbruch der Geschäftsbeziehung	sein		
(Art.	6	Abs.	2,	Art.	15	Abs.	2,	Art.	22	und		
Art.	26	VQFReglement,	jeweils	i.V.m.	Art.	
29	ff	VQFReglement),	wenn	die	Vertrags
partei	trotz	mehrmaliger	Mahnung	die	not
wendigen	Dokumente	nicht	einreicht.

Auch	entbinden	allfällig	vorhandene	materi
elle	Kundenkenntnisse	die	Mitglieder	nicht	
von	der	Pflicht	zum	schriftlichen	Festhalten		
dieser	Kenntnisse	(z.B.	Erstellung	von	echt	
heitsbestätigten	Kopien	der	Identifikations
dokumente,	 Führung	 von	 Kundenprofilen,		
Dokumentation	der	weiteren	Entwicklung,		
etc.).	Bei	nicht	schriftlich	festgehaltenen		
Kundenkenntnissen	(Verletzung	der	Do-	
kumentationspflicht)	ist	es	beispielsweise		
den	 schweizerischen	 Straf	 und	 Untersu	
chungsbehörden	 nicht	 möglich,	 vollstän
dige	Dokumente	zu	beschlagnahmen	(Art.	
27	Abs.	2	VQFReglement)	oder	den	von	der	
Aufsichtskommission	mit	der	Durchführung		
der	Kontrollen	beauftragten	Prüfern	 ist	es	
nicht	möglich,	sich	ein	überprüfbares	und	
vollständiges	 Bild	 über	 die	 Geschäftsbe
ziehung	und	die	Einhaltung	des	GwG	und	
der	 VQFReglemente	 zu	 machen	 (Art.	 27		
Abs.	1	VQFReglement).	Zudem	sind	nicht	
schriftlich	festgehaltene	Kenntnisse	bei	per
sonellen	 Fluktuationen,	 Auslandabwesen
heit	oder	Krankheit/Unfall	der	fraglichen	Mit	
arbeiter	 zumindest	 zeitweise	 nicht	 mehr	
beim	Mitglied	vorhanden	oder	gehen	defi	
nitiv	verloren.		

Vermeidung	 von	 gleichartigen	 Bean-	
standungen	in	anderen	GwG-Files	durch	
entsprechende	organisatorische	Vorkeh-
rungen	des	Mitglieds
Ebenfalls	 wurden	 gleichartige	 Beanstan-	
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dungen	in	noch	nie	geprüften	GwG-Files	
festgestellt,	die	sich	in	einer	gewissen	Re
gelmässigkeit	 bei	 beiden	 GwGKontrollen	
wiederholten.	Insbesondere	wurde	festge	
stellt,	dass	das	Mitglied	bei	nach	der	letzten		
GwGKontrolle	aufgenommenen	Geschäfts
beziehungen	 erneut	 dieselben	 Sorgfalts
pflichten	verletzte	und	auch	bei	älteren,	noch		
nie	geprüften,	aktiven	GwGFiles	dieselben	
Sorgfaltspflichtsverletzungen	bestanden.	

Daher	 musste	 die	 Aufsichtskommission		
davon	ausgehen,	dass	das	Mitglied	die	not	
wendigen	organisatorischen	Vorkehrun-
gen	zur	künftigen	Vermeidung	der	fraglichen		
Sorgfaltspflichtsverletzungen	 und	 Bereini	
gung	 des	 bisherigen	 Filebestandes	 nicht		
vorgenommen	hatte.	Solche	Vorkehrungen		
hätten	insbesondere	in	der	entsprechenden		
Ausbildung,	Instruktion	und	Überwachung		
der	Mitarbeiter	im	finanzintermediären	Be	
reich	 und	 in	 der	 (eigenen)	 Überprüfung		
sämtlicher	 aktiver	 GwGFiles	 bestanden.		
Diese	 Feststellung	 der	 Aufsichtskommis
sion	wurde	auch	durch	die	Ausführungen		
des	Mitglieds	in	dessen	Stellungnahme	be	
stätigt,	in	welcher	das	Mitglied	die	Ansicht		
vertrat,	 gemäss	 –	 auf	 das	 Mitglied	 nicht		
anwendbaren	–	ausländischen		Rechtsord	
nungen,	der	Geldwäschereiverordnung	der		
Eidgenössischen	 Bankenkommission	 und	
den	Reglementen	anderer	SROs	seien	kei
ne	 Sorgfaltspflichten	 verletzt	 worden	 und		
die	 Identifikation	der	Vertragspartei	könne	
auch	erst	bei	Beendigung	der	Geschäftsbe
ziehung	und	vor	Rückübertragung	der	ver
walteten	Vermögenswerte	erfolgen.	Diese		
unzutreffenden	Ausführungen	machte	das		
Mitglied,	obwohl	es	bereits	bei	der	GwG
Kontrolle	im	Jahre	2005	über	die	korrekte		
Erfüllung	 der	 fraglichen	 Sorgfaltspflichten	
informiert	 wurde,	 im	 Nachgang	 zu	 dieser		
GwGKontrolle	eine	schriftliche	Ermahnung		
erfolgte	 und	 das	 Mitglied	 diverse	 Ausbil	
dungs	und	Weiterbildungsveranstaltungen	
besucht	hatte.
	
Einige	Erwägungen	zur	Strafzumessung	
Da	 das	 Mitglied	 in	 seiner	 Stellungnahme	
offen	zu	erkennen	gab,	wissentlich	und	wil
lentlich	–	infolge	des	von	ihm	als	gering	ein
geschätzten	 GwGRisikos	 beim	 Kunden	 –		
von	 der	 Einholung	 der	 ausstehenden	 Do
kumente	abgesehen	zu	haben,	musste	die	
Aufsichtskommission	 davon	 ausgehen,		

dass	 die	 entsprechenden	 Sorgfaltspflich
ten	(eventual)	vorsätzlich	verletzt	wurden		
(Ausschluss	 der	 Fahrlässigkeit):	 Das	 Mit
glied	hatte	Kenntnis	von	den	Beanstandun
gen	und	hat	diese	dennoch	nicht	umgehend		
behoben.	Es	wurde	im	Gegenteil	bewusst		
mit	 der	 Einholung	 während	 mehrerer		
Jahre	 –	 auch	 noch	 nach	 diesbezüglicher		
Beanstandung	im	Jahre	2005	–	zugewartet		
und	 damit	 eine	 Verlängerung	 des	 regle	
ments	und	gesetzeswidrigen	Zustandes	in	
Kauf	genommen.	Das	Bestehen	eines	mehr-	
jährigen,	reglementswidrigen	Zustandes	
und	das	Vorliegen	(eventual-)	vorsätzlicher		
Sorgfaltspflichtsverletzungen	musste	im		
Rahmen	der	Strafzumessung	(Ausmass	der		
Verletzung,	Verschulden)	mitberücksichtigt		
werden,	was	zu	einer	Verschärfung	der	aus
gesprochenen	Sanktion	führte.	

Auch	 die	 Versäumnisse	 in	 organisato-
rischer	Hinsicht	mussten	bei	der	Strafzu
messung	angemessen	berücksichtigt	wer	
den.	Es	lag	eine	systematische	Verletzung	
der	 Organisationspflicht	 vor,	 die	 auch	 die	
Gewähr	des	Mitglieds	für	die	künftige	Ein	
haltung	der	Mitgliedschaftsvoraussetzungen		
sowie	für	die	Erfüllung	der	Sorgfaltspflich
ten	 beeinträchtigte	 (Art.	 4	 VQFStatuten,		
Art.	5	Abs.	2	und	4	VQFReglement).

Unter	Berücksichtigung	aller	vorerwähnten	
und	 weiterer	 Umstände	 des	 Einzelfalles	
war	die	Aufsichtskommission	gezwungen,		
eine	 empfindliche	 Sanktion	 gegen	 das	
Mitglied	 auszusprechen	 und	 sich	 mit	 der	
Frage	zu	beschäftigen,	ob	nicht	bereits	die		
Voraussetzungen	 für	 einen	 Vereinsaus
schluss	des	Mitglieds	erfüllt	waren.	

Zusammenfassung
Aufgrund	 der	 vorstehenden	 Ausführun
gen	kann	zusammenfassend	 festgehalten		
werden,	
–		dass	festgestellte	Beanstandungen	in		

aktiven,	 geprüften	 GwG-Files	 umge	
	hend	behoben	werden	sollten	und	mit		
deren	 Beseitigung	 nicht	 ungebührlich		
lange	zugewartet	werden	kann.	Ohnehin		
muss	 das	 Mitglied	 jederzeit	 mit	 der		
Durchführung	einer	GwGKontrolle	rech	
nen	 und	 kann	 demgemäss	 nicht	 erst	
nachdem	eine	erneute	GwGKontrolle	an	
gekündigt	wird,	Bemühungen	zur	Behe	
bung	der	bei	der	 letzten	GwGKontrolle	

festgestellten	 Beanstandungen	 unter
nehmen,	

–	 dass	bei	Wiederholung	gleichartiger	Be-	
anstandungen	(in	noch	nie	geprüften		
GwG-Files)	 im	 Vergleich	 zu	 früheren	
GwG-Kontrollen	 –	 insbesondere	 falls		
aktive	oder	kürzlich	begonnene	Geschäfts	
	beziehungen	betroffen	sind	–	davon	aus
zugehen	ist,	dass	das	fragliche	Mitglied	
die	notwendigen	Vorkehrungen	in	organi
satorischer	 Hinsicht	 (Ausbildung,	 Aus
wahl,	 Instruktion	und	Kontrolle	der	Mit
arbeiter,	 gesamthafte	 Überprüfung	 des	
Filebestandes)	zur	künftigen	Vermeidung	
der	fraglichen	Sorgfaltspflichtsverletzun
gen	 nicht	 getroffen	 hat,	 was	 zu	 einer	
Erhöhung	des	Risikos	beim	betreffenden	
Mitglied	und	einer	Verschärfung	der	aus
zufällenden	Sanktion	führen	kann.

	
(Quelle: Hugo Brücker, Präsident Aufsichtskom-

mission / Adrian Göldi, jur. Mitarbeiter Aufsichts-

kommission)

*	 =	 Es	 handelt	 sich	 beim	 Beispielfall		
um	 einen	 fiktiven,	 aus	 mehreren	 realen		
Sanktionsfällen	des	Jahres	2007	zusammen	
gesetzten	Musterfall,	anhand	dessen	einige	
wesentliche	Aspekte	(nicht	abschliessend)	
zur	korrekten	Erfüllung	wichtiger	Sorgfalts
pflichten	und	einige	zentrale	Überlegungen	
(nicht	 abschliessend)	 der	 Aufsichtskom	
mission	bei	der	Behandlung	von	Sanktions
fällen	dargelegt	werden	sollen.		

FACHStelle

Echtheitsbestätigung von Identifizierungsdokumenten

Bei	 Geschäftsbeziehungen,	 die	 auf	 dem	
Korrespondenzweg	eröffnet	werden,	liegen		
dem	 FI	 in	 aller	 Regel	 nicht	 die	 Originale	
der	 Identifizierungsdokumente	seiner	Ver
tragspartei	 vor,	 sondern	 bloss	 deren	 (be
hauptete)	Kopien.	Da	der	FI	 in	 vielen	Fäl
len	 jedoch	 ein	 nur	 beschränktes	 Wissen		
darüber	hat,	wie	sich	das	jeweilige	Identifi
zierungsdokument	in	seiner	offiziellen	Form	
präsentiert,	 da	 Sprachbarrieren	 eine	 sorg
fältige	Inhaltskontrolle	erschweren	können	
und	die	Kopien	zu	alledem	nicht	selten	 in	
schlechter	Text	und	Bildqualität	hergestellt		
werden,	 ist	 die	 	 Gefahr,	 gefälschte	 oder		
verfälschten	 Kopien	 nicht	 als	 solche	 zu	
erkennen	hierbei	relativ	hoch.	Dies	ist	der	
Grund,	 weshalb	 Art.	 7	 VQFReglement	
festlegt,	 dass	 der	 FI	 bei	 Geschäftsbezie
hungen	auf	dem	Korrespondenzweg	grund
sätzlich	nur	echtheitsbestätigte	Kopien	der		
Identifizierungsdokumente	zu	seinen	Akten		
legen	 darf,	 die	 maximal	 ein	 Jahr	 alt	 sein	
dürfen.

Echtheitsbestätigung durch Beauftra-
gung eines anderen FI:	
Mit	 der	 Erstellung	 einer	 Echtheitsbestäti
gung	beauftragt	werden	darf	gemäss	Art.	
40	VQFReglement	grundsätzlich	(und	ohne		
vorgängige	Bewilligung	durch	den	VQF)	ein	
schweizerischer	FI	 im	Sinne	Art.	2	Abs.	2	
GwG	 (Banken	 und	 Versicherungssektor),		
ein	 schweizerischer	 FI	 im	 Sinne	 Art.	 2	
Abs.	 3	 GwG	 (Parabankensektor)	 oder	 ein	
ausländischer	FI,	der	einer	gleichwertigen		
Aufsicht	 wie	 ein	 schweizerischer	 FI	 im	
Sinne	Art.	2	Abs.	2	(nicht	Abs.	3!)	GwG	un
tersteht	 bzw.	 prudentiell	 überwacht	 wird.	
Vom	VQF	als	‹echtheitsbestätigt›	anerkannt		
werden	die	von	diesen	beauftragten	FI	er	
stellten	Kopien	der	originalen	IDDokumen	
te,	 sofern	 diese	 unterschrieben,	 datiert		
und	mit	dem	Vermerk	‹Original	eingesehen›		
(o.ä.)	versehen	wurden.	Es	muss	an	dieser		
Stelle	jedoch	darauf	hingewiesen	werden,		
dass	für	ausländische	FI	die	Frage	nach	der		
geforderten	‹Gleichwertigkeit	der	Aufsicht›		
regelmässig	nur	schwer	beantwortet	wer
den	 kann,	 wofür	 einerseits	 wiederum		
sprachliche	 Barrieren	 und	 andererseits		
fehlendes	Wissen	über	die	Ausgestaltung		
ausländischer	 Aufsichtssysteme	 verant
wortlich	sind.	Der	VQF	beantwortet	‹Gleich	
wertigkeitsfragen›	 deshalb	 nicht	 abstrakt,		
sondern	 nimmt	 jeweils	 eine	 Einzelfallprü
fung	vor.	Dabei	prüft	er	 insbesondere,	ob		

das	jeweilige	Land	über	ein	Geldwäscherei	
abwehrdispositiv	 verfügt,	 das	 vergleichbar		
mit	 jenem	 in	 der	 Schweiz	 ist	 und	 ob	 der	
ausländische	FI	 belegen	 kann,	 tatsächlich	
auch	 in	 diese	 Aufsicht	 eingebunden	 zu	
sein.

Echtheitsbestätigung	 durch	 Beauftra-
gung	einer	Hilfspersonen:	
Mit	der	 Identifizierung	von	Kunden	beauf
tragt	werden	können	nach	Auffassung	der	
Kontrollstelle	grundsätzlich	nicht	nur	FI	im	
oben	erwähnten	Sinne,	sondern	auch	sog.	
‹Hilfspersonen›.	Die	Kontrollstelle	versteht	
hierunter	 Personen,	 die	 derart	 eng	 in	 die	
Organisation	des	auftraggebenden	FI	inte
griert	sind,	dass	die	ordnungsgemässe	Um
setzung	 der	 GwGSorgfaltspflichten	 (und	
damit	 auch	 der	 Identifizierungspflichten)	
weitgehend	sichergestellt	wird.	Die	Anfor
derungen,	die	an	die	Beauftragung	einer	
Hilfsperson	gestellt	werden,	sind	allerdings		
derart	hoch,	dass	wohl	nur	wenige	FI	bereit	
sein	 dürften,	 diesen	 zeitlichen	 und	 finan	
ziellen	Aufwand	auf	sich	zu	nehmen.	Der	
VQF	ist	dabei	zu	prüfen,	wie	die	einzelnen	
Punkte	der	Hilfspersonenregelung	 zu	 ver
stehen	und	in	geeigneter	Weise	im	Regle
ment	umzusetzen	sind.	Zu	gegebener	Zeit	
werden	die	Mitglieder	hierüber	informiert.

Echtheitsbestätigung	 durch	 eine	 ein-
fache	Beglaubigung:	
Oft	 praktischer	 als	 die	 Identifikation	 über		
einen	 FI	 oder	 via	 eine	 Hilfsperson	 dürfte		
die	Möglichkeit	sein,	sich	die	Echtheit	von	
Identifizierungsdokumenten	von	einer	amt	
lichen	bzw.	von	einer	mit	amtlichen	Kom	
petenzen	ausgestatteten	Stelle	bestätigen		
bzw.	 ‹beglaubigen›	 zu	 lassen.	 Erwähnen	
könnte	 man	 hier	 beispielsweise	 Verwal
tungsbehörden	 oder	 Notariate.	 Auch	 hier	
stellt	sich	allerdings	wieder	die	Problematik,	
dass	 ein	 Schweizer	 FI	 oft	 nur	 schwerlich	
in	 der	 Lage	 sein	 dürfte,	 den	 in	 kyrillisch,		
finnisch,	 spanisch	 oder	 polnisch	 abge
fassten	 Inhalt	 der	 (behaupteten)	 Beglau
bigung	 zu	 verstehen	 oder	 nachprüfen	 zu	
können,	ob	die	 ‹beglaubigende›	Stelle	tat
sächlich	 mit	 den	 erforderlichen	 amtlichen	
Kompetenzen	ausgestattet	ist.

Echtheitsbestätigung durch eine Über-
beglaubigung (Apostille):	
Das	 wohl	 sicherste	 Indiz	 für	 die	 Echtheit		
einer	Beglaubigung	ist	das	Vorliegen	einer		

sog.	 ‹Apostille›	 (bzw.	 Überbeglaubigung),		
die	 entweder	 direkt	 auf	 der	 zu	 ‹beglau	
bigenden	 Beglaubigung›	 angebracht	 oder		
in	 deren	 Anhang	 aufgeführt	 wird.	 Eine		
Apostille	 ist	 dabei	 nichts	 anderes	 als		
eine	 (durch	 ein	 internationales	 Vertrags	
werk	 geregelte)	 weitgehend	 standardi
sierte	 öffentliche	 Urkunde	 mit	 einer	 ganz		
bestimmten	 Form	 und	 einem	 ganz	 be
stimmten	 Inhalt	 und	 darf	 nur	 von	 einer		
ganz	bestimmten	amtlichen	oder	mit	amt	
lichen	Kompetenzen	ausgestatteten	Stelle		
eines	 Landes	 ausgestellt	 werden.	 So	 soll		
die	 Apostille	 beispielsweise	 immer	 die		
Form	eines	Quadrates	mit	Seiten	von	min
destens	9	Zentimetern	haben	und	muss	die	
in	französischer	Sprache	abgefasste	Über
schrift	 ‹Apostille	 (Convention	 de	 la	 Haye	
du	 5	 octobre	 1961)›	 aufweisen.	 Inhaltlich	
wird	 in	 der	 Apostille	 bestätigt,	 dass	 die	
Unterschrift	 der	 die	 Beglaubigung	 unter
schreibenden	Person	(z.B.	des	Notars)	und	
allenfalls	auch	das	Siegel	bzw.	der	Stempel		
echt	 sind	 und	 dass	 diese	 Person	 in	 der	
erwähnten	Funktion	gehandelt	hat.	Selbst
redend	muss	der	FI	natürlich	die	Original
apostille	zu	seinen	Akten	nehmen	und	nicht		
etwa	deren	Kopie.

Das	erwähnte	 internationale	Übereinkom
men,	 dem	 auch	 die	 Schweiz	 beigetreten	
ist,	lässt	sich	unter	folgendem	link	(in	des
sen	 Anhang	 sich	 übrigens	 auch	 das	 Bei
spiel	einer	Apostille	findet)	herunterladen:	
http://www.admin.ch/ch/d/sr/i1/0.	
172.030.4.de.pdf)
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Das Wort des Präsidenten

Wir	alle	müssen	Botschafter	sein!	Botschaf
ter	 für	 unseren	Berufsstand.	Wir	müssen	
immer	wieder	möglichst	vielen	Leuten	er	
	klären,	 was	 wir	 eigentlich	 tun,	 welchen	
redlichen	Geschäften	wir	nachgehen,	wie	
wir	 auch	 hart	 arbeiten	 müssen	 und	 der		
Verdienst	manchmal	gar	nicht	so	sicher	ist!

Und	immer	wieder	müssen	wir	auch	darle
gen,	dass	es	eigentlich	die	Schweiz	ist,	die	
die	 Grundlage	 für	 unser	 Wirken	 darstellt,	
und	 nicht	 bloss	 die	 steuerliche	 Situation.	
Die	Schweiz,	ein	wunderschön	gelegener,	
unabhängiger	und	solider	Staat,	mit	grosser	
Werttradition	und	mit	eigener	Währung.

Dies	 darzustellen	 hat	 das	 Kunsthaus	 Zug		
gewagt.	 Es	 hat	 den	 Berliner	 Künstler	 Till		
Velten	auf	den	Weg	geschickt,	die	Stadt	Zug	
zu	erkunden	und	den	Themen	Wohn	und		
Arbeitsort,	alltägliche	Beschäftigungen,	Re	
ligiösität	und	Geld	nachzugehen.	So	ist	eine		
Auseinandersetzung	 mit	 Wirtschaft	 und	
Ethik,	Kapitalismus,	Spiritualität	und	Kultur	
entstanden.	Namhafte	Zuger	Unternehmen	
und	deren	Exponenten	standen	hierbei	den	
vielfältigen	und	zum	Teil	bohrenden	Fragen	
des	Künstlers	Red	und	Antwort.

Mit	diesen	Interviews	ist	eine	neutrale	und	
sachliche	 Darstellung	 über	 den	 Handels	
und	Finanzplatz	Zug	entstanden,	also	eine	
Botschaft	nach	Aussen.	Eine	nachahmens
werte	Idee,	die	auch	Sie	in	Ihrem	Umkreise	
aufnehmen	und	fördern	können.

(Quelle: Peter Rupper, Präsident)
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Anmeldung zur Weiter-
bildung 2008/2009

Mit	Schreiben	vom	19.	Oktober	2007	haben	
wir	 alle	 unsere	berufsmässig	 tätigen	Mit
glieder	 aufgefordert,	 sich	 bis	 spätestens		
30.	 November	 2007	 für	 eine	 auf	 unserer		
Website	 www.vqf.ch	 publizierten	 Weiter	
bildungsveranstaltung	verbindlich	anzumel
den.	

Bis	heute	haben	sich	rund	2/3	unserer	Mit
glieder	 angemeldet.	 Wir	 bitten	 auch	 die		
restlichen	 Mitglieder,	 weche	 sich	 noch		
nicht	angemeldet	haben,	dies	in	den	näch
sten	Tagen	via	Internet	zu	tun.	

Für	Fragen	im	Zusammenhang	mit	der	An
meldung	steht	Ihnen	Frau	Johanna	Rohrer	
jederzeit	gerne	zur	Verfügung.	Sie	erreichen		
Sie	 zu	 den	 gewohnten	 Bürozeiten	 unter	
der	 Telefonnummer	 +41	 (0)41	 763	 28	 20	
oder	via	Email	unter	seminar@vqf.ch.

Besten	 Dank	 für	 Ihre	 Bemühungen.	 Wir	
freuen	uns,	Sie	schon	bald	in	einem	unserer		
Seminare	begrüssen	zu	dürfen.	

(Quelle: Geschäftsleitung)

Schon	mehrmals	wurde	in	VQFAktuell	Bei	
trägen	auf	Unterstellungsfragen	im	Zusam	
menhang	mit	 Investmentgesellschaften,		
Fondsvertriebsträgern	 und	 Versicherungs
vermittlern	eingegangen.	Unklar	war	zum	
einen,	welche	dieser	Tätigkeiten	überhaupt		
als	GwG	relevant	zu	betrachten	sind	und	zum	
anderen,	welches	die	hierfür	 zuständige		
Aufsichtsorganisation	 ist.	 Da	 auch	 nach	
Inkrafttreten	 zweier	 wichtiger	 Gesetze,	
nämlich	des	 revidierten	Versicherungsauf
sichtsgesetzes	 (VAG)	 und	 des	 Kollektiv	
anlagengesetzes	(KAG)	die	Unterstellungsfra	
gen	in	diesem	Zusammenhang	nicht	restlos		
geklärt	werden	konnten,	hat	sich	der	VQF	
mit	Bern	in	Verbindung	gesetzt,	um	seinen	
Mitgliedern	 die	 aktuelle	 Unterstellungs
praxis	 der	 Kontrollstelle	 bzgl.	 Investment
gesellschaften,	Fondsvertriebsträgern	und	
Versicherungsvermittlern	darzustellen.		

Praxis	 der	 Kontrollstelle	 bzgl.	 Invest-
mentgesellschaften:	
Noch	bis	vor	kurzem	behandelte	die	Kon
trollstelle	 Investmentgesellschaften	 in	ge	
schlossener	Form	in	ihrem	Unterstellungs
kommentar	 grundsätzlich	 als	 FI	 im	 Sinne	
Art.	 2	 Abs.	 3	 GwG	 und	 zwar	 unabhängig		
davon	 ob	 sie	 börsenkotiert	 waren	 oder	
nicht	und	unabhängig	von	der	Natur	der	von	
ihnen	herausgegebenen	Aktien.	Aufgrund	
des	am	1.	Januar	2007	in	Kraft	getretenen	
Bundesgesetzes	über	kollektive	Kapitalan
lagen	(KAG)	musste	diese	Praxis	nun	jedoch	
angepasst	werden:	Die	vom	KAG	geschaf
fenen,	 neuen	 Rechtsformen	 (wie	 insbe
sondere	 die	 Investmentgesellschaft	 mit	
festem	und	variablem	Kapital	und	die	Kom
manditgesellschaft	 für	 KKA)	 unterstehen		
nämlich	neu	grundsätzlich	der	prudentiellen		
Aufsicht	 der	 EBK	 und	 bedürfen	 somit		
einer	Bewilligung	dieser	Aufsichtsbehörde.		
Mit	 der	 Inkraftsetzung	 des	 KAG	 musste		
deshalb	 auch	 der	 Geltungsbereich	 des	
GwG	nach	Art	2	Abs.	2	GwG	entsprechend	
angepasst	und	auf	die	neuen	Rechtsformen		
des	 KAG	 ausgedehnt	 werden.	 In	 Ihrem	
Entwurf	für	eine	revidierte	Geldwäscherei
verordnung	(GwV	EBK),	welche	die	EBK	im	
Sommer	2007	 in	die	Vernehmlassung	ge
geben	hat,	stellt	sie	klar,	dass	sie	bei	allen	
ihr	nach	dem	KAG	unterstellten	Anlageve
hikeln	(auch)	für	die	Geldwäschereiaufsicht	
alleine	und	umfassend	zuständig	ist,	womit	
für	 eine	 Unterstellung	 dieser	 prudentiell	

überwachten	Tätigkeiten	unter	Art.	2	Abs.	
3	GwG	kein	Platz	mehr	bleibt.	Selbstredend	
gilt	dies	natürlich	nicht	für	kollektive	Kapi
talanlageformen,	 welche	 nicht	 dem	 KAG		
unterstellt	 sind.	 Diese	 fallen	 grundsätz
lich	 (nach	 wie	 vor)	 in	 den	 Anwendungs
bereich	 von	 Art.	 2	 Abs.	 3	 GwG	 und		
müssen	sich	deshalb	einer	SRO	anschlies
sen	oder	eine	Bewilligung	der	Kontrollstelle	
einholen.	In	besonderer	Weise	gilt	dies	für		
Investmentgesellschaften	 in	 Form	 von		
Aktiengesellschaften	nach	Art.	2	Abs.	3	KAG,	
welche	 an	 einer	 Schweizer	 Börse	 kotiert		
sind	oder	ausschliesslich	qualifizierte	Anleger		
und	 Namenaktien	 haben.	 Diese	 Vehikel		
dienen	 der	 kollektiven	 Kapitalanlage	 und		
sind	somit	Finanzintermediäre	nach	Art.	2		
Abs.	3	lit.	e	GwG.	Von	einer	Unterstellung	
unter	 das	 KAG	 wurde	 bei	 diesen	 Invest
mentgesellschaften	verzichtet,	weil	Anleger,		
welche	 in	 diese	 Instrumente	 investieren,		
den	 besonderen	 Schutz	 dieses	 Gesetzes	
nicht	benötigen.	Es	handelt	sich	ent	weder		
um	qualifizierte,	d.h.	weniger	schutzbedürf	
tige	Anleger,	oder	aber	um	solche,	denen		
die	 Bestimmungen	 der	 Börse	 bereits		
genügend	 Schutz	 geben.	 Diese	 Gründe	
können	 jedoch	einen	Verzicht	 auf	die	Un
terstellung	unter	das	Geldwäschereigesetz	
nicht	rechtfertigen,	denn	dieses	Gesetz	be
zweckt	keinen	Anlegerschutz.	Bleibt	anzu
merken,	dass	die	Mehrzahl	der	kollektiven	
Anlageformen,	welche	dem	KAG	nicht	un
terstellt	 sind,	 gemäss	 Wortlaut	 des	 GwG		
und	bisheriger	Praxis	der	Kontrollstelle	auch	
nicht	 dem	 GwG	 unterstellt	 sind.	 Dies	 gilt	
insbesondere	für	Einrichtungen	der	berufli
chen	Vorsorge,	Sozialversicherungseinrich
tungen	 und	 Ausgleichskassen,	 öffentlich
rechtliche	 Körperschaften	 und	 Anstalten	
sowie	Holdinggesellschaften.

Praxis	der	Kontrollstelle	bzgl.	Vertriebs-
trägern	von	kollektiven	Kapitalanlagen:
Neben	den	erwähnten	Anlagevehikeln	sind	
auch	die	Vermittler	von	kollektiven	Kapital	
anlagen	(die	sog.	Vertriebsträger)	dem	KAG		
unterstellt	und	bedürfen	einer	Bewilligung	
der	EBK	(siehe	Art.	13	Abs.	4	i.V.m.	Art.	19	
KAG).	 Anders	 als	 die	 eigentlichen	 kollek	
tiven	 Anlageformen	 unterstehen	 die	 Ver
triebsträger	neben	dem	KAG	nicht	 (mehr)	
gleichzeitig	noch	dem	GwG.	So	wurde	die	
ursprüngliche	Unterstellung	der	Vertriebs
träger	 als	 FI	 gemäss	 Art.	 2	 Abs.	 3	 lit.	 d	

Zusammenfassung der Unterstellungspraxis der Kontrollstelle für Investment- 
gesellschaften, Fondsvertriebsträger & Versicherungsvermittler

aGwG	bereits	im	Rahmen	der	Totalrevision		
des	 Bundesgesetzes	 über	 die	 Aufsicht	
über	Versicherungsunternehmen	(VAG)	per		
1.	Januar	2006	aufgehoben	und	diese	Be	
stimmung	ersatzlos	gestrichen.	Eine	Bewil
ligungspflicht	 der	 Vertriebsträger	 besteht	
somit	einzig	gemäss	KAG.	Die	EBK	über
wacht	 diese	 Dienstleister	 nicht	 bezüglich	
GwG.	Vertriebsträger,	die	neben	dieser	Tätig	
keit	noch	weitere,	dem	Art.	2	Abs.	3	GwG	
unterstellte	Tätigkeiten	(z.B.	die	klassische		
Vermögensverwaltung	oder	Dienstleistungen		
für	den	Zahlungsverkehr)	ausüben,	müssen		
sich	deshalb	einer	SRO	anschliessen	oder	
eine	Bewilligung	der	Kontrollstelle	einholen,		
sofern	 sie	 ihre	 Tätigkeiten	 berufsmässig	
ausüben.	

Praxis	der	Kontrollstelle	bzgl.	Versiche-	
rungsvermittlern:	
Bezüglich	 Versicherungsvermittlern	 prä
sentiert	sich	die	gegenwärtige	Rechtslage	
wie	 folgt:	Mit	 dem	am	1.	 Januar	 2006	 in	
Kraft	getretenen	totalrevidierten	VAG	wer
den	 die	 Versicherungsvermittler	 neu	 der	
Aufsicht	 des	 Bundesamtes	 für	 Privatver
sicherungen	 (BPV)	 unterstellt.	 Als	 unge
bundene	 Vermittler	 unterliegen	 sie	 einer	
Registrierungspflicht,	 während	 sie	 als	 ge
bundene	Vermittler	ein	Registrierungsrecht	
haben.	Gleichzeitig	wurde	im	Rahmen	der	
Revision	des	VAG	eine	Teilrevision	des	Art.	
2	Abs.	2	lit.	c	GwG	vorgenommen	und	die		
Versicherungsvermittler	in	die	Kategorie	der		
spezialgesetzlich	beaufsichtigten	Finanzin	
termediäre	 aufgenommen.	 Da	 das	 BPV	
diese	GwGAufsicht	 jedoch	dazumal	nicht	
wahrnehmen	 wollte	 bzw.	 konnte,	 hat	 sie	
sich	 entschieden,	 beim	 Bundesrat	 zu	 be
antragen,	die	Inkraftsetzung	der	Änderung	
von	 Art.	 2	 Abs.	 2	 lit.	 c	 GwG	 vorläufig	 zu		
sistieren,	 was	 auch	 geschehen	 ist.	 Dies		
hatte	zur	Folge,	dass	die	Tätigkeit	der	reinen		
Versicherungsvermittlung	 nicht	 GwGrele
vant,	 sondern	 nur	 registrierungspflichtig	
wurde	 und	 dass	 Versicherungsvermittler		
wie	bis	anhin	für	finanzintermediäre	Dienst
leistungen	 im	 Sinne	 Art.	 2	 Abs.	 3	 GwG,		
welche	in	berufsmässigem	Umfang	erbracht		
wurden,	 einer	 Bewilligung	 der	 Kontroll
stelle	 oder	 eines	 Anschlusses	 an	 eine	
SRO	 bedurften.	 Mit	 der	 baldigen	 Inkraft	
setzung	 des	 FINMAG	 dürfte	 durch	 eine	
erneute	 Revision	 von	 Art.	 2	 Abs.	 2	 lit.	 c		
GwG	die	Unterstellung	der	Versicherungs

vermittler	 unter	 das	 GwG	 definitiv	 rück	
gängig	gemacht	werden.	FI	die	also	sowohl		
als	 Versicherungsvermittler	 tätig	 sind,	 als	
auch	 Tätigkeiten	 im	 Sinne	 Art.	 2	 Abs.	 3	
GwG	 anbieten,	 dürften	 bis	 auf	 weiteres	
sowohl	dem	BPV	unterstellt	sein	 (für	 ihre	
Tätigkeit	 als	 Versicherungsvermittler)	 als	
auch	 der	 Aufsichtsorganisation	 von	 Kon
trollstelle	 und	 SRO	 (für	 ihre	 Tätigkeiten	
gem.	Art.	2	Abs.	3	GwG).

(Quelle: Thomas Burkhard, Leiter Compliance)

FACHStelle

Genehmigte Statuten 
vom 18. Juni 2007

Der Teilrevision der Statuten des 
VQF haben sowohl die Generalver
sammlung als auch die Kontrollstelle  
zugestimmt.

Der	Teilrevision	der	Statuten	wurde	anläss
lich	 der	 8.	 ordentlichen	 Generalversamm
lung	vom	18.	Juni	2007	unter	Vorbehalt	der		
Genehmigung	durch	die	Kontrollstelle	ohne		
Gegenstimme	 mit	 einer	 Enthaltung	 zuge
stimmt.	In	der	Zwischenzeit	ist	nun	auch	die		
Genehmigung	der	Kontrollstelle	eingegan
gen.	Somit	sind	die	neuen	Statuten	(Fassung		
vom	18.	Juni	2007),	welche	unter	«Links	–	
GwG»	von	unserer	Homepage	abrufbar	sind,	
ab	 sofort	 rechtsgültig.	 Bitte	 ergänzen	 Sie	
Ihren	Mitgliedschaftsordner	entsprechend.		
Besten	Dank	für	Ihre	Kenntnisnahme.

(Quelle: Patrick Rutishauser, Geschäftsführer)

StAtuteN VQF

Das	Eidgenössische	Finanzmarktaufsichts
gesetz	(FINMAG)	hat	die	parlamentarischen		
Hürden	unbeschadet	überwunden.	Es	ist,		
wie	 bereits	 an	 den	 Weiterbildungsver	
anstaltungen	des	VQF	ausgeführt	wurde,		
im	Wesentlichen	ein	Organisationsgesetz,		
das	 die	 Grundsätze	 der	 Regulierung,	 die		
Aufsichtsinstrumente,	die	Zusammenarbeit		
zwischen	den	Behörden	und	die	Finanzie
rung	 regelt.	 Die	 Referendumsfrist	 ist	 per	
11.10.2007	 unbenutzt	 abgelaufen,	 womit	
das	 Gesetz	 auf	 den	 01.01.2009	 in	 Kraft		
treten	wird.	

Der	 VQF,	 wie	 alle	 anderen	 Selbstregu	
lierungsorganisationen	 (SRO’s),	 werden		
somit	–	dies	ist	mittlerweile	restlos	geklärt	–		
wie	 die	 Banken	 und	 die	 Versicherungen	
neu	 der	 FINMA	 angehören	 (integrierte		
Finanzmarktaufsichtsbehörde).	Aufmerksam		
verfolgt	 haben	 wir	 die	 Entwicklung	 der	
Organisation	dieser	neuen	Behörde.	Auch	
durch	 unser	 Zutun	 ist	 nun	 mittlerweile		
geklärt,	 dass	 eine	 sektorielle	 Beaufsichti
gung	nach	Branchen	bzw.	nach	«Banken»,	
«Versicherungen»	 und	 «Übrige»	 umge
setzt	werden	soll.	Ein	eigener	Geschäfts
bereich	 mit	 der	 Bezeichnung	 «Märkte»	
beaufsichtigt	 die	 GwGSRO’s,	 Kollektive	
Kapitalanlagen,	 Vermittler,	 Vertriebsträger	
u.a..	 Dies	 heisst,	 dass	 unser	 derzeitiges	
Aufsichtsorgan,	 die	 Kontrollstelle	 für	 die	
Bekämpfung	der	 Geldwäscherei,	 in	 ange
passter	 Form	 als	 Aufsichtsorgan	 GwG
SRO	 in	 den	 Geschäftsbereich	 «Märkte»	
der	FINMA	einbezogen	wird.	Wir	begrüs
sen	diese	Organisation,	die	ebenfalls	auf	
den	01.01.09	in	Funktion	treten	wird.

Bereits	heute	sind	Vorboten	einer	engeren	
Koordination	zwischen	den	verschiedenen	
Finanzbereichen	erkennbar,	indem	nämlich	
erst	 kürzlich	 die	 SRO’s	 von	 der	 Schwei
zerischen	 Bankiervereinigung	 eingeladen	
wurden	 zum	 Revisionsentwurf	 der	 VSB	
(Standesregelung	der	Sorgfaltspflichten	der		
Banken)	Stellung	zu	nehmen.	Derartige	Sy
nergien	sind	sehr	zu	begrüssen	und	erste		
Früchte	 der	 neuen	 integrierten	 Finanz
marktaufsicht.

Am	16.01.2008	hat	der	Bundesrat	zudem	
sieben	Mitglieder	in	den	Verwaltungsrat	der		
FINMA	 (VR	 FINMA)	 gewählt.	 Im	 Herbst	

dieses	Jahres	soll	das	Gremium	mit	einer	
Ergänzungswahl	 um	 zwei	 Mitglieder	 ver
grössert	werden.	Der	VR	FINMA	verant
wortet	die	strategischen	Ziele	der	Behörde		
zuhanden	 des	 Bundesrates,	 entscheidet		
über	Geschäfte	grosser	Tragweite,	erlässt		
Verordnungen	 und	 Rundschreiben,	 über	
wacht	die	Geschäftsleitung	und	sorgt	für	die		
notwendigen	 internen	 Kontrollen.	 Zudem		
entscheidet	 der	 VR	 FINMA	 (vorbehältlich	
der	 Genehmigung	 durch	 den	 Bundesrat)	
über	die	Besetzung	der	Position	der	Direk
torin	oder	des	Direktors,	welcher	z.Zt.	durch	
öffentliche	 Ausschreibung	 gesucht	 wird.	
Mitglieder	des	VR	FINMA	sind:

Eugen	Haltiner,	Präsident
Peter	V.	Eckert,	Vizepräsident
Anne	Héritier	Lachat,	Mitglied
Charles	Pictet,	Mitglied
Sabine	Kilgus,	Mitglied
Bruno	Porro,	Mitglied
Prof.	JeanBaptiste	Zufferey,	Mitglied

(Quelle: Peter Rupper, Präsident, 

Patrick Rutishauser, Geschäftsführer)

Stand FINMAG und FINMA

Wir freuen uns auf eine 
gute Zusammenarbeit

Im	Sekretariat	hat	eine	neue	Sachbearbei
terin	–	Frau	Martina	Brost		–	ihre	Tätigkeit	
per	 01.	 November	 2007	 aufgenommen.	
Sie	 ist	 zuständig	 für	 die	Bearbeitung	der	
Mutationsgesuche	der	Mitgliederdossiers.		

Am	01.01.2008	konnten	wir	zudem	Herrn	
Bruno	 Bleisch	 als	 neuen	 Mitarbeiter	 des	
VQF	gewinnen.	Vorbehältlich	der	Akkredi
tierung	durch	die	Kontrollstelle	wird	er	als	
Interner	 Prüfer	 (INTPR)	 für	 den	 VQF	 tätig	
werden.	Mit	der	Aufstockung	des	Reviso
rats	auf	4	INTPR	entspricht	der	VQF	einem	
mehrfach	 geäusserten	 Mitgliederwunsch.	
Herr	 Bleisch	 ist	 dipl.	 Wirtschaftsprüfer,	
wohnhaft	in	Zug,	und	blickt	auf	eine	mehr
jährige	und	sehr	erfolgreiche	Berufskarriere		
zurück.	Zuletzt	war	er	Partner	einer	renom	
mierten,	grossen	schweizerischen	Revisions	
gesellschaft,	 wo	 er	 schwergewichtig	 in	
der	Banken	und	damit	auch	 in	der	GwG	
Revision	 tätig	 war.	 Wir	 freuen	 uns	 sehr,	
Herrn	Bleisch	an	Bord	des	VQF	begrüssen	
zu	dürfen.		

(Quelle: Geschäftsleitung)

VQF iNteRN
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Das Wort des Präsidenten

Wir	alle	müssen	Botschafter	sein!	Botschaf
ter	 für	 unseren	Berufsstand.	Wir	müssen	
immer	wieder	möglichst	vielen	Leuten	er	
	klären,	 was	 wir	 eigentlich	 tun,	 welchen	
redlichen	Geschäften	wir	nachgehen,	wie	
wir	 auch	 hart	 arbeiten	 müssen	 und	 der		
Verdienst	manchmal	gar	nicht	so	sicher	ist!

Und	immer	wieder	müssen	wir	auch	darle
gen,	dass	es	eigentlich	die	Schweiz	ist,	die	
die	 Grundlage	 für	 unser	 Wirken	 darstellt,	
und	 nicht	 bloss	 die	 steuerliche	 Situation.	
Die	Schweiz,	ein	wunderschön	gelegener,	
unabhängiger	und	solider	Staat,	mit	grosser	
Werttradition	und	mit	eigener	Währung.

Dies	 darzustellen	 hat	 das	 Kunsthaus	 Zug		
gewagt.	 Es	 hat	 den	 Berliner	 Künstler	 Till		
Velten	auf	den	Weg	geschickt,	die	Stadt	Zug	
zu	erkunden	und	den	Themen	Wohn	und		
Arbeitsort,	alltägliche	Beschäftigungen,	Re	
ligiösität	und	Geld	nachzugehen.	So	ist	eine		
Auseinandersetzung	 mit	 Wirtschaft	 und	
Ethik,	Kapitalismus,	Spiritualität	und	Kultur	
entstanden.	Namhafte	Zuger	Unternehmen	
und	deren	Exponenten	standen	hierbei	den	
vielfältigen	und	zum	Teil	bohrenden	Fragen	
des	Künstlers	Red	und	Antwort.

Mit	diesen	Interviews	ist	eine	neutrale	und	
sachliche	 Darstellung	 über	 den	 Handels	
und	Finanzplatz	Zug	entstanden,	also	eine	
Botschaft	nach	Aussen.	Eine	nachahmens
werte	Idee,	die	auch	Sie	in	Ihrem	Umkreise	
aufnehmen	und	fördern	können.

(Quelle: Peter Rupper, Präsident)
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Anmeldung zur Weiter-
bildung 2008/2009

Mit	Schreiben	vom	19.	Oktober	2007	haben	
wir	 alle	 unsere	berufsmässig	 tätigen	Mit
glieder	 aufgefordert,	 sich	 bis	 spätestens		
30.	 November	 2007	 für	 eine	 auf	 unserer		
Website	 www.vqf.ch	 publizierten	 Weiter	
bildungsveranstaltung	verbindlich	anzumel
den.	

Bis	heute	haben	sich	rund	2/3	unserer	Mit
glieder	 angemeldet.	 Wir	 bitten	 auch	 die		
restlichen	 Mitglieder,	 weche	 sich	 noch		
nicht	angemeldet	haben,	dies	in	den	näch
sten	Tagen	via	Internet	zu	tun.	

Für	Fragen	im	Zusammenhang	mit	der	An
meldung	steht	Ihnen	Frau	Johanna	Rohrer	
jederzeit	gerne	zur	Verfügung.	Sie	erreichen		
Sie	 zu	 den	 gewohnten	 Bürozeiten	 unter	
der	 Telefonnummer	 +41	 (0)41	 763	 28	 20	
oder	via	Email	unter	seminar@vqf.ch.

Besten	 Dank	 für	 Ihre	 Bemühungen.	 Wir	
freuen	uns,	Sie	schon	bald	in	einem	unserer		
Seminare	begrüssen	zu	dürfen.	

(Quelle: Geschäftsleitung)

Schon	mehrmals	wurde	in	VQFAktuell	Bei	
trägen	auf	Unterstellungsfragen	im	Zusam	
menhang	mit	 Investmentgesellschaften,		
Fondsvertriebsträgern	 und	 Versicherungs
vermittlern	eingegangen.	Unklar	war	zum	
einen,	welche	dieser	Tätigkeiten	überhaupt		
als	GwG	relevant	zu	betrachten	sind	und	zum	
anderen,	welches	die	hierfür	 zuständige		
Aufsichtsorganisation	 ist.	 Da	 auch	 nach	
Inkrafttreten	 zweier	 wichtiger	 Gesetze,	
nämlich	des	 revidierten	Versicherungsauf
sichtsgesetzes	 (VAG)	 und	 des	 Kollektiv	
anlagengesetzes	(KAG)	die	Unterstellungsfra	
gen	in	diesem	Zusammenhang	nicht	restlos		
geklärt	werden	konnten,	hat	sich	der	VQF	
mit	Bern	in	Verbindung	gesetzt,	um	seinen	
Mitgliedern	 die	 aktuelle	 Unterstellungs
praxis	 der	 Kontrollstelle	 bzgl.	 Investment
gesellschaften,	Fondsvertriebsträgern	und	
Versicherungsvermittlern	darzustellen.		

Praxis	 der	 Kontrollstelle	 bzgl.	 Invest-
mentgesellschaften:	
Noch	bis	vor	kurzem	behandelte	die	Kon
trollstelle	 Investmentgesellschaften	 in	ge	
schlossener	Form	in	ihrem	Unterstellungs
kommentar	 grundsätzlich	 als	 FI	 im	 Sinne	
Art.	 2	 Abs.	 3	 GwG	 und	 zwar	 unabhängig		
davon	 ob	 sie	 börsenkotiert	 waren	 oder	
nicht	und	unabhängig	von	der	Natur	der	von	
ihnen	herausgegebenen	Aktien.	Aufgrund	
des	am	1.	Januar	2007	in	Kraft	getretenen	
Bundesgesetzes	über	kollektive	Kapitalan
lagen	(KAG)	musste	diese	Praxis	nun	jedoch	
angepasst	werden:	Die	vom	KAG	geschaf
fenen,	 neuen	 Rechtsformen	 (wie	 insbe
sondere	 die	 Investmentgesellschaft	 mit	
festem	und	variablem	Kapital	und	die	Kom
manditgesellschaft	 für	 KKA)	 unterstehen		
nämlich	neu	grundsätzlich	der	prudentiellen		
Aufsicht	 der	 EBK	 und	 bedürfen	 somit		
einer	Bewilligung	dieser	Aufsichtsbehörde.		
Mit	 der	 Inkraftsetzung	 des	 KAG	 musste		
deshalb	 auch	 der	 Geltungsbereich	 des	
GwG	nach	Art	2	Abs.	2	GwG	entsprechend	
angepasst	und	auf	die	neuen	Rechtsformen		
des	 KAG	 ausgedehnt	 werden.	 In	 Ihrem	
Entwurf	für	eine	revidierte	Geldwäscherei
verordnung	(GwV	EBK),	welche	die	EBK	im	
Sommer	2007	 in	die	Vernehmlassung	ge
geben	hat,	stellt	sie	klar,	dass	sie	bei	allen	
ihr	nach	dem	KAG	unterstellten	Anlageve
hikeln	(auch)	für	die	Geldwäschereiaufsicht	
alleine	und	umfassend	zuständig	ist,	womit	
für	 eine	 Unterstellung	 dieser	 prudentiell	

überwachten	Tätigkeiten	unter	Art.	2	Abs.	
3	GwG	kein	Platz	mehr	bleibt.	Selbstredend	
gilt	dies	natürlich	nicht	für	kollektive	Kapi
talanlageformen,	 welche	 nicht	 dem	 KAG		
unterstellt	 sind.	 Diese	 fallen	 grundsätz
lich	 (nach	 wie	 vor)	 in	 den	 Anwendungs
bereich	 von	 Art.	 2	 Abs.	 3	 GwG	 und		
müssen	sich	deshalb	einer	SRO	anschlies
sen	oder	eine	Bewilligung	der	Kontrollstelle	
einholen.	In	besonderer	Weise	gilt	dies	für		
Investmentgesellschaften	 in	 Form	 von		
Aktiengesellschaften	nach	Art.	2	Abs.	3	KAG,	
welche	 an	 einer	 Schweizer	 Börse	 kotiert		
sind	oder	ausschliesslich	qualifizierte	Anleger		
und	 Namenaktien	 haben.	 Diese	 Vehikel		
dienen	 der	 kollektiven	 Kapitalanlage	 und		
sind	somit	Finanzintermediäre	nach	Art.	2		
Abs.	3	lit.	e	GwG.	Von	einer	Unterstellung	
unter	 das	 KAG	 wurde	 bei	 diesen	 Invest
mentgesellschaften	verzichtet,	weil	Anleger,		
welche	 in	 diese	 Instrumente	 investieren,		
den	 besonderen	 Schutz	 dieses	 Gesetzes	
nicht	benötigen.	Es	handelt	sich	ent	weder		
um	qualifizierte,	d.h.	weniger	schutzbedürf	
tige	Anleger,	oder	aber	um	solche,	denen		
die	 Bestimmungen	 der	 Börse	 bereits		
genügend	 Schutz	 geben.	 Diese	 Gründe	
können	 jedoch	einen	Verzicht	 auf	die	Un
terstellung	unter	das	Geldwäschereigesetz	
nicht	rechtfertigen,	denn	dieses	Gesetz	be
zweckt	keinen	Anlegerschutz.	Bleibt	anzu
merken,	dass	die	Mehrzahl	der	kollektiven	
Anlageformen,	welche	dem	KAG	nicht	un
terstellt	 sind,	 gemäss	 Wortlaut	 des	 GwG		
und	bisheriger	Praxis	der	Kontrollstelle	auch	
nicht	 dem	 GwG	 unterstellt	 sind.	 Dies	 gilt	
insbesondere	für	Einrichtungen	der	berufli
chen	Vorsorge,	Sozialversicherungseinrich
tungen	 und	 Ausgleichskassen,	 öffentlich
rechtliche	 Körperschaften	 und	 Anstalten	
sowie	Holdinggesellschaften.

Praxis	der	Kontrollstelle	bzgl.	Vertriebs-
trägern	von	kollektiven	Kapitalanlagen:
Neben	den	erwähnten	Anlagevehikeln	sind	
auch	die	Vermittler	von	kollektiven	Kapital	
anlagen	(die	sog.	Vertriebsträger)	dem	KAG		
unterstellt	und	bedürfen	einer	Bewilligung	
der	EBK	(siehe	Art.	13	Abs.	4	i.V.m.	Art.	19	
KAG).	 Anders	 als	 die	 eigentlichen	 kollek	
tiven	 Anlageformen	 unterstehen	 die	 Ver
triebsträger	neben	dem	KAG	nicht	 (mehr)	
gleichzeitig	noch	dem	GwG.	So	wurde	die	
ursprüngliche	Unterstellung	der	Vertriebs
träger	 als	 FI	 gemäss	 Art.	 2	 Abs.	 3	 lit.	 d	

Zusammenfassung der Unterstellungspraxis der Kontrollstelle für Investment- 
gesellschaften, Fondsvertriebsträger & Versicherungsvermittler

aGwG	bereits	im	Rahmen	der	Totalrevision		
des	 Bundesgesetzes	 über	 die	 Aufsicht	
über	Versicherungsunternehmen	(VAG)	per		
1.	Januar	2006	aufgehoben	und	diese	Be	
stimmung	ersatzlos	gestrichen.	Eine	Bewil
ligungspflicht	 der	 Vertriebsträger	 besteht	
somit	einzig	gemäss	KAG.	Die	EBK	über
wacht	 diese	 Dienstleister	 nicht	 bezüglich	
GwG.	Vertriebsträger,	die	neben	dieser	Tätig	
keit	noch	weitere,	dem	Art.	2	Abs.	3	GwG	
unterstellte	Tätigkeiten	(z.B.	die	klassische		
Vermögensverwaltung	oder	Dienstleistungen		
für	den	Zahlungsverkehr)	ausüben,	müssen		
sich	deshalb	einer	SRO	anschliessen	oder	
eine	Bewilligung	der	Kontrollstelle	einholen,		
sofern	 sie	 ihre	 Tätigkeiten	 berufsmässig	
ausüben.	

Praxis	der	Kontrollstelle	bzgl.	Versiche-	
rungsvermittlern:	
Bezüglich	 Versicherungsvermittlern	 prä
sentiert	sich	die	gegenwärtige	Rechtslage	
wie	 folgt:	Mit	 dem	am	1.	 Januar	 2006	 in	
Kraft	getretenen	totalrevidierten	VAG	wer
den	 die	 Versicherungsvermittler	 neu	 der	
Aufsicht	 des	 Bundesamtes	 für	 Privatver
sicherungen	 (BPV)	 unterstellt.	 Als	 unge
bundene	 Vermittler	 unterliegen	 sie	 einer	
Registrierungspflicht,	 während	 sie	 als	 ge
bundene	Vermittler	ein	Registrierungsrecht	
haben.	Gleichzeitig	wurde	im	Rahmen	der	
Revision	des	VAG	eine	Teilrevision	des	Art.	
2	Abs.	2	lit.	c	GwG	vorgenommen	und	die		
Versicherungsvermittler	in	die	Kategorie	der		
spezialgesetzlich	beaufsichtigten	Finanzin	
termediäre	 aufgenommen.	 Da	 das	 BPV	
diese	GwGAufsicht	 jedoch	dazumal	nicht	
wahrnehmen	 wollte	 bzw.	 konnte,	 hat	 sie	
sich	 entschieden,	 beim	 Bundesrat	 zu	 be
antragen,	die	Inkraftsetzung	der	Änderung	
von	 Art.	 2	 Abs.	 2	 lit.	 c	 GwG	 vorläufig	 zu		
sistieren,	 was	 auch	 geschehen	 ist.	 Dies		
hatte	zur	Folge,	dass	die	Tätigkeit	der	reinen		
Versicherungsvermittlung	 nicht	 GwGrele
vant,	 sondern	 nur	 registrierungspflichtig	
wurde	 und	 dass	 Versicherungsvermittler		
wie	bis	anhin	für	finanzintermediäre	Dienst
leistungen	 im	 Sinne	 Art.	 2	 Abs.	 3	 GwG,		
welche	in	berufsmässigem	Umfang	erbracht		
wurden,	 einer	 Bewilligung	 der	 Kontroll
stelle	 oder	 eines	 Anschlusses	 an	 eine	
SRO	 bedurften.	 Mit	 der	 baldigen	 Inkraft	
setzung	 des	 FINMAG	 dürfte	 durch	 eine	
erneute	 Revision	 von	 Art.	 2	 Abs.	 2	 lit.	 c		
GwG	die	Unterstellung	der	Versicherungs

vermittler	 unter	 das	 GwG	 definitiv	 rück	
gängig	gemacht	werden.	FI	die	also	sowohl		
als	 Versicherungsvermittler	 tätig	 sind,	 als	
auch	 Tätigkeiten	 im	 Sinne	 Art.	 2	 Abs.	 3	
GwG	 anbieten,	 dürften	 bis	 auf	 weiteres	
sowohl	dem	BPV	unterstellt	sein	 (für	 ihre	
Tätigkeit	 als	 Versicherungsvermittler)	 als	
auch	 der	 Aufsichtsorganisation	 von	 Kon
trollstelle	 und	 SRO	 (für	 ihre	 Tätigkeiten	
gem.	Art.	2	Abs.	3	GwG).

(Quelle: Thomas Burkhard, Leiter Compliance)

FACHStelle

Genehmigte Statuten 
vom 18. Juni 2007

Der Teilrevision der Statuten des 
VQF haben sowohl die Generalver
sammlung als auch die Kontrollstelle  
zugestimmt.

Der	Teilrevision	der	Statuten	wurde	anläss
lich	 der	 8.	 ordentlichen	 Generalversamm
lung	vom	18.	Juni	2007	unter	Vorbehalt	der		
Genehmigung	durch	die	Kontrollstelle	ohne		
Gegenstimme	 mit	 einer	 Enthaltung	 zuge
stimmt.	In	der	Zwischenzeit	ist	nun	auch	die		
Genehmigung	der	Kontrollstelle	eingegan
gen.	Somit	sind	die	neuen	Statuten	(Fassung		
vom	18.	Juni	2007),	welche	unter	«Links	–	
GwG»	von	unserer	Homepage	abrufbar	sind,	
ab	 sofort	 rechtsgültig.	 Bitte	 ergänzen	 Sie	
Ihren	Mitgliedschaftsordner	entsprechend.		
Besten	Dank	für	Ihre	Kenntnisnahme.

(Quelle: Patrick Rutishauser, Geschäftsführer)

StAtuteN VQF

Das	Eidgenössische	Finanzmarktaufsichts
gesetz	(FINMAG)	hat	die	parlamentarischen		
Hürden	unbeschadet	überwunden.	Es	ist,		
wie	 bereits	 an	 den	 Weiterbildungsver	
anstaltungen	des	VQF	ausgeführt	wurde,		
im	Wesentlichen	ein	Organisationsgesetz,		
das	 die	 Grundsätze	 der	 Regulierung,	 die		
Aufsichtsinstrumente,	die	Zusammenarbeit		
zwischen	den	Behörden	und	die	Finanzie
rung	 regelt.	 Die	 Referendumsfrist	 ist	 per	
11.10.2007	 unbenutzt	 abgelaufen,	 womit	
das	 Gesetz	 auf	 den	 01.01.2009	 in	 Kraft		
treten	wird.	

Der	 VQF,	 wie	 alle	 anderen	 Selbstregu	
lierungsorganisationen	 (SRO’s),	 werden		
somit	–	dies	ist	mittlerweile	restlos	geklärt	–		
wie	 die	 Banken	 und	 die	 Versicherungen	
neu	 der	 FINMA	 angehören	 (integrierte		
Finanzmarktaufsichtsbehörde).	Aufmerksam		
verfolgt	 haben	 wir	 die	 Entwicklung	 der	
Organisation	dieser	neuen	Behörde.	Auch	
durch	 unser	 Zutun	 ist	 nun	 mittlerweile		
geklärt,	 dass	 eine	 sektorielle	 Beaufsichti
gung	nach	Branchen	bzw.	nach	«Banken»,	
«Versicherungen»	 und	 «Übrige»	 umge
setzt	werden	soll.	Ein	eigener	Geschäfts
bereich	 mit	 der	 Bezeichnung	 «Märkte»	
beaufsichtigt	 die	 GwGSRO’s,	 Kollektive	
Kapitalanlagen,	 Vermittler,	 Vertriebsträger	
u.a..	 Dies	 heisst,	 dass	 unser	 derzeitiges	
Aufsichtsorgan,	 die	 Kontrollstelle	 für	 die	
Bekämpfung	der	 Geldwäscherei,	 in	 ange
passter	 Form	 als	 Aufsichtsorgan	 GwG
SRO	 in	 den	 Geschäftsbereich	 «Märkte»	
der	FINMA	einbezogen	wird.	Wir	begrüs
sen	diese	Organisation,	die	ebenfalls	auf	
den	01.01.09	in	Funktion	treten	wird.

Bereits	heute	sind	Vorboten	einer	engeren	
Koordination	zwischen	den	verschiedenen	
Finanzbereichen	erkennbar,	indem	nämlich	
erst	 kürzlich	 die	 SRO’s	 von	 der	 Schwei
zerischen	 Bankiervereinigung	 eingeladen	
wurden	 zum	 Revisionsentwurf	 der	 VSB	
(Standesregelung	der	Sorgfaltspflichten	der		
Banken)	Stellung	zu	nehmen.	Derartige	Sy
nergien	sind	sehr	zu	begrüssen	und	erste		
Früchte	 der	 neuen	 integrierten	 Finanz
marktaufsicht.

Am	16.01.2008	hat	der	Bundesrat	zudem	
sieben	Mitglieder	in	den	Verwaltungsrat	der		
FINMA	 (VR	 FINMA)	 gewählt.	 Im	 Herbst	

dieses	Jahres	soll	das	Gremium	mit	einer	
Ergänzungswahl	 um	 zwei	 Mitglieder	 ver
grössert	werden.	Der	VR	FINMA	verant
wortet	die	strategischen	Ziele	der	Behörde		
zuhanden	 des	 Bundesrates,	 entscheidet		
über	Geschäfte	grosser	Tragweite,	erlässt		
Verordnungen	 und	 Rundschreiben,	 über	
wacht	die	Geschäftsleitung	und	sorgt	für	die		
notwendigen	 internen	 Kontrollen.	 Zudem		
entscheidet	 der	 VR	 FINMA	 (vorbehältlich	
der	 Genehmigung	 durch	 den	 Bundesrat)	
über	die	Besetzung	der	Position	der	Direk
torin	oder	des	Direktors,	welcher	z.Zt.	durch	
öffentliche	 Ausschreibung	 gesucht	 wird.	
Mitglieder	des	VR	FINMA	sind:

Eugen	Haltiner,	Präsident
Peter	V.	Eckert,	Vizepräsident
Anne	Héritier	Lachat,	Mitglied
Charles	Pictet,	Mitglied
Sabine	Kilgus,	Mitglied
Bruno	Porro,	Mitglied
Prof.	JeanBaptiste	Zufferey,	Mitglied

(Quelle: Peter Rupper, Präsident, 

Patrick Rutishauser, Geschäftsführer)

Stand FINMAG und FINMA

Wir freuen uns auf eine 
gute Zusammenarbeit

Im	Sekretariat	hat	eine	neue	Sachbearbei
terin	–	Frau	Martina	Brost		–	ihre	Tätigkeit	
per	 01.	 November	 2007	 aufgenommen.	
Sie	 ist	 zuständig	 für	 die	Bearbeitung	der	
Mutationsgesuche	der	Mitgliederdossiers.		

Am	01.01.2008	konnten	wir	zudem	Herrn	
Bruno	 Bleisch	 als	 neuen	 Mitarbeiter	 des	
VQF	gewinnen.	Vorbehältlich	der	Akkredi
tierung	durch	die	Kontrollstelle	wird	er	als	
Interner	 Prüfer	 (INTPR)	 für	 den	 VQF	 tätig	
werden.	Mit	der	Aufstockung	des	Reviso
rats	auf	4	INTPR	entspricht	der	VQF	einem	
mehrfach	 geäusserten	 Mitgliederwunsch.	
Herr	 Bleisch	 ist	 dipl.	 Wirtschaftsprüfer,	
wohnhaft	in	Zug,	und	blickt	auf	eine	mehr
jährige	und	sehr	erfolgreiche	Berufskarriere		
zurück.	Zuletzt	war	er	Partner	einer	renom	
mierten,	grossen	schweizerischen	Revisions	
gesellschaft,	 wo	 er	 schwergewichtig	 in	
der	Banken	und	damit	auch	 in	der	GwG	
Revision	 tätig	 war.	 Wir	 freuen	 uns	 sehr,	
Herrn	Bleisch	an	Bord	des	VQF	begrüssen	
zu	dürfen.		

(Quelle: Geschäftsleitung)
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